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Verhandlungsschrift

Anwesende:

Bürgermeister

Vizebürgermeister

Mitglieder

Gremium: Gemeinderat, öffentliche Sitzung

Sitzungstermin: Mittwoch, den 13.12.2023

Sitzungsbeginn: 19:05 Uhr

Sitzungsende: 21:18 Uhr

Ort, Raum: Puchenau, Seniorentreff, Wilheringerstraße 2

Friedrich Geyrhofer, MBA ÖVP

Lukas Fellinger ÖVP

Andreas Falkner ÖVP
DI Ingrid Domenig-Meisinger ÖVP
Mag. Nikolaus Thaller ÖVP
Robert Scheuba ÖVP
Ing. Mag. Josef Grubmüller ÖVP
DI (FH) Sebastian Auböck, MBA ÖVP
Florian Tischler GRÜNE
Reinhold Degenfellner GRÜNE
DI Robert Pollak GRÜNE
Mag. Günter Gaisbauer GRÜNE
Mag. M.Beverley Allen-Stingeder, BEd SPÖ
DI Dr. Florian Zwettler SPÖ
Njegos Mandic SPÖ
Anna Zwettler SPÖ
Ing. Mag. Dr. Georg Weichhart NEOS
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Ersatzmitglieder

Weitere Anwesende

Abwesende:

Mitglieder

Schriftführer(in): Alexandra Oberleitner

Waltraud Zwittlinger FPÖ Vertretung für Herrn Johann Zwittlinger
DI Dr. Martin Kastner ÖVP Vertretung für Herrn Franz Mayr ab 19.22

Uhr (TOP 3)
Christine Falkner ÖVP Vertretung für Frau Sabine Schodits
DI Friedrich Falkner ÖVP Vertretung für Herrn Johannes Fölser
Ulrike Plank GRÜNE Vertretung für Frau Daniela Degenfellner
Ursula Klemmer SPÖ Vertretung für Frau Andrea Mahringer
Andreas Helmhart FPÖ Vertretung für Herrn Mag. Stefan Lang

Mag. Daniel Schnötzinger

Zuhörer

Verena Haselsteiner-Köteles, Msc, Bsc GRÜNE
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Der Vorsitzende eröffnet um 19:05 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

a) die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde;
b) die Zustellung
- laut den vorliegenden Zustellnachweisen gemäß dem nach § 45 (1) OÖ. GemO 1990 erstellten

Sitzungsplan und mittels rechtzeitiger Verständigung mit dem Inhalt der Tagesordnung (ohne
RSb-Zustellung) erfolgte

c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist;
d) die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung 20.09.2023 während der Sitzung noch aufliegt

und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht we-
rden können.

Zur FRAGESTUNDE gibt es keine Wortmeldungen.

Vor Eingang in die Tagesordnung verliest der Vorsitzende folgenden Dringlichkeitsantrag der SPÖ-
Fraktion:
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Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen lässt der Vorsitzende über die Dringlichkeit abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen

Der Dringlichkeitsantrag ist somit angenommen und wird unter TOP 23 behandelt.

Tagesordnung:

1. Voranschlag für das Finanzjahr 2024 mit seinen integrierenden Bestandteilen;
Beratung und Beschluss über
- Festsetzung der Hebesätze der Gemeindesteuern und Abgaben
- Höchstbetrag des Kassenkredites
- Festsetzung des Dienstpostenplanes
- Summen des Ergebnisvoranschlages
- Summen des Finanzierungsvoranschlages

2. Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2024-2028 - Beratung und Beschluss

3. BH Urfahr Umgebung, Prüfbericht des Rechnungsabschlusses 2022 - Kenntnisn-
ahme

4. Bericht des Prüfungsausschusses der Gemeinde Puchenau vom 26.09.2023 - Bera-
tung und Beschluss

5. Verwendung der Sonder-BZ 2022 - Beratung und Beschluss

6. Nicht erledigte Vorschüsse mit Jahresende 2022 – Information zu Kosten iZm Archi-
tektenwettbewerb/Gartenstadtzentrum/Umbau Sparkreuzung - Beratung und Be-
schluss

7. Erhöhung Schulgeld Mittelschule Puchenau ab 1/2024 - Beratung und Beschluss

8. Schulküche - Änderung der Betriebsordnung - Beratung und Beschluss

9. Änderung der Benützungsrichtlinien für die Gemeinderäumlichkeiten - Beratung
und Beschluss

10. Änderung der Abfallgebührenordnung sowie der Abfallordnung - Beratung und Be-
schluss

11. Erhöhung der Erhaltungsbeiträge für Wasser und Kanal - Beratung und Beschluss

12. KEM-Mitgliedsbeitrag - Beratung und Beschluss

13. Bonus-Maßnahmen KEM - Kenntnisnahme

14. EU-Richtlinie Art 6 EED III; Energiesparziel von öffentlichen Gebäuden; alternativer
Ansatz - Beratung und Beschluss

15. Einvernehmliche Beendigung Mietverhältnis Gemeindewohnungen Stadler und
Koppensteiner - Beratung und Beschluss

16. Abschluss eines Mietvertrages mit Familienbund - ehemalige Gemeindewohnung
Stadler - Beratung und Beschluss

17. Projekt Ortsplatz Neu: aktueller Stand - Kenntnisnahme

18. Straßenbauprogramm 2024 - Reihungsvorschlag - Beratung und Beschluss

19. Umwidmungsantrag Erler GmbH Forstnerstraße - Beratung und Beschluss

20. Umwidmungsantrag Kaar, Sternhaus Nr. 10, Langmantlweg 7 - Beratung und Be-
schluss

21. Weiterbestellung Amtsleiter - Beratung und Beschluss

22. Auf Antrag von GV Tischler: Keine Genehmigung für Verkaufsstände von Feuerwe-
rkskörpern in der Gemeinde - Beratung und Beschluss

23. Dringlichkeitsantrag SPÖ: Nachwahl im Ausschuss Klima, Umwelt und Mobilität

24. Allfälliges
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Berichterstatter: Geyrhofer
Antragsteller: Fellinger

Der Voranschlag für das Finanzjahr 2024 wurde vom Bürgermeister gemäß den Bestimmungen
der OÖ. GemO 1990 sowie der OÖ. Gemeindehaushaltsordnung erstellt und ist in der Zeit vom
05.12.2023 bis 12.12.2023 zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegen. Einwendungen bzw. Erinne-
rungen liegen nicht vor. Alles Nähere kann dem Voranschlag samt Vorbericht entnommen werden.
Der Vorbericht zum Voranschlag bildet einen wichtigen Bestandteil des Voranschlages. Darin
sind die wichtigsten Zahlen und Entwicklungen im Voranschlag vermerkt.

Festsetzung der Hebesätze bei den Gemeindesteuern:

Bemerkt wird, dass die Abfallgebühren angehoben werden müssen, um ausgabendeckend budgetie-
ren zu können. Die Wasser- und Kanalgebühren werden nicht angehoben. Die Kanalanschlussgeb-
ühr muss entsprechend der Mindestanschlussgebühr des Landes OÖ angehoben werden.
Ebenso soll laut Beratungen im Umweltausschuss im März 2023 die Hundesteuer auf € 50,-- erhöht
werden.

„Gem.§ 76 OÖ. GemO 1990 stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möge die Hebesätze der
Gemeindesteuern für das Finanzjahr 2024 wie folgt festsetzen:

der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche
Betriebe (A) mit 500 v. H. des Steuermessbetrages
der Grundsteuer für Grundstücke (B) mit 500 v. H. des Steuermessbetrages

der Hundeabgabe mit 50,-- € .für den 1.Hund
50,-- € für jeden weiteren Hund
20,-- € für Wachhunde und Hunde, die für die
Ausübung eines Erwerbs oder Berufs notwe-
ndig sind

der Kanalbenützungsgebühr mit 1,90 € pro m³ Wasserverbrauch
zzgl. UST lt. VO

ohne Abwasserzähler werden pro gemeldete Person 50m³ Jahresverbrauch angenommen.
für Objekte ohne gemeldete Person wird eine Jahrespauschale für 50 m³ verrechnet.

der Kanalgrundgebühr jährlich pro Wohnung mit 223,-- € zzgl. UST lt. VO
pro Betriebsstätte bis 100 m³ Jahresverbrauch 223,-- € zzgl. UST lt. VO
pro Betriebsstätte bis 500 m³ Jahresverbrauch 446,-- € zzgl. UST lt. VO
pro Betriebsstätte über 500 m³ Jahresverbrauch 669,-- € zzgl. UST lt. VO

der Bereitstellungsgebühren für das Kanalnetz 0,60 € pro m² zzgl. UST lt. VO
(je m² für das unbebaute Baugrundstück)

der Kanalanschlussgebühr je m² der Bemessungsgrundlage 24,55 € zzgl. UST lt. VO
mindestens aber pro Anschluss 4.174,00 € zzgl. UST lt. VO

1. Voranschlag für das Finanzjahr 2024 mit seinen integrierenden Bestandteilen;
Beratung und Beschluss über
- Festsetzung der Hebesätze der Gemeindesteuern und Abgaben
- Höchstbetrag des Kassenkredites
- Festsetzung des Dienstpostenplanes
- Summen des Ergebnisvoranschlages
- Summen des Finanzierungsvoranschlages
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derWasserbezugsgebühr mit 1,77 € pro m³ zzgl. UST lt. VO
derWassergrundgebühr jährlich

pro Wohnung mit 52,60 € zzgl. UST lt. VO
pro Betriebsstätte bis 100 m³ Jahresverbrauch 52,60 € zzgl. UST lt. VO
pro Betriebsstätte bis 500 m³ Jahresverbrauch 105,20 € zzgl. UST lt. VO
pro Betriebsstätte über 500 m³ Jahresverbrauch 157,80 € zzgl. UST lt. VO

der Bereitstellungsgebühr für das Wasserleitungsnetz 0,27 € pro m² zzgl. UST lt. VO
(je m² für das unbebaute Baugrundstück)

derWasseranschlussgebühr je m² der Bemessungsgrundlage 16,03 € zzgl. UST lt. VO
mindestens aber pro Anschluss 2.725,10 € zzgl. UST lt. VO

der Abfallgebühr
pro Tonne mit 90, 110 od. 120 Liter Inhalt 5,60 € je Abfuhrtag zzgl. UST lt. VO
pro Tonne mit 240 Liter Inhalt 11,20 € je Abfuhrtag zzgl. UST lt. VO
pro Container mit 770 Liter Inhalt 35,33 € je Abfuhrtag zzgl. UST lt. VO
pro Container mit 1100 Liter Inhalt 49,91 € je Abfuhrtag zzgl. UST lt. VO
pro gekennzeichnetem Müllsack mit 60 Liter Inhalt 5,60 € je Abfuhrtag zzgl. UST lt. VO

Entsorgung biogener Abfälle (Biotonne)
a) in geschlossenen verbauten Gebieten

pro Biotonne mit 240 Liter Inhalt 20,28 € je Abfuhrtag zzgl. UST lt. VO
pro Biotonne mit 120 Liter Inhalt 10,15 € je Abfuhrtag zzgl. UST lt. VO

b) für das übrige Gemeindegebiet
pro Biotonne mit 120 Liter Inhalt 2,55 € je Abfuhrtag zzgl. UST lt. VO

der Abfallgrundgebühr jährlich
pro Haushalt 87,63 € zzgl. UST lt. VO
pro landwirtschaftlichem Betrieb 75,14 € zzgl. UST lt. VO
pro Betriebsstätte bis 15 Mitarbeiter 62,48 € zzgl. UST lt. VO
pro Betriebsstätte bis 30 Mitarbeiter 75,14 € zzgl. UST lt. VO
pro Betriebsstätte bis 50 Mitarbeiter 87,63 € zzgl. UST lt. VO
pro Betriebsstätte über 50 Mitarbeiter 112,12 € zzgl. UST lt. VO
pro Verein, die über eigene Gebäude verfügen 62,48 € zzgl. UST lt. VO

Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale
Für Freizeitwohnungen bis zu 50 m² Nutzfläche 108,--
Für Freizeitwohnungen über 50 m² Nutzfläche 216,--.“

Nachdem keineWortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hande-
rheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen

Höchstbetrag des Kassenkredites und Aufnahme eines Darlehens:

Der Rahmen für den Höchstbetrag des Kassenkredites ist laut Gesetz mit einem Viertel bis zu ei-
nem Drittel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit festgelegt. Die Gemeinde wird die-
sen Rahmen mit einem Drittel und nur in unumgänglichen Fällen auch tatsächlich in Anspruch
nehmen.

Im Finanzjahr 2024 ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen.
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„Gem. § 76 Abs.6 OÖ. GemO 1990 stelle ich den Antrag, der Gemeinderat wolle den Höchs-
tbetrag des Kassenkredites, welcher im Finanzjahr 2024 zur Aufrechterhaltung der Zahlung-
sfähigkeit der Gemeinde in Anspruch genommen werden darf, mit € 3.000.000,-- festsetzen.“

Nachdem keineWortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hande-
rheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen

Festsetzung des Dienstpostenplanes:

Im nachstehenden aktuellen Dienstpostenplan (GR-Beschluss vom 29.03.2023) sind folgende St-
ellen zu ändern bzw neu festzusetzen (rot markiert):

Allgemeine Verwaltung

VZÄ Bewertung Neu Bewertung Alt Bemerkung Dienstpostenart

1 GD 9.1 I/b   VB

2 GD 13.2 I/b VB

1,63 GD 16.3 I/c   VB

2 GD 17.5 I/c VB

1,85 GD 18.4 I/c   VB

1,29 GD 20.3 I/d   VB

Bibliothek

VZÄ Bewertung Neu Bewertung Alt Bemerkung Dienstpostenart

0,5 GD 18.5 I/c   VB

Kindergarten

VZÄ Bewertung Neu Bewertung Alt Bemerkung Dienstpostenart

5,8 KBP I L/l 2b 1   VB

3,54 GD 22.3 I/d   VB

0,63 I/d geteilter Dienstposten VB

0,4 GD 22.3 Kindergartenhelferin

0,23 GD 25.4 Reinigungskraft

Schulküche

VZÄ Bewertung Neu Bewertung Alt Bemerkung Dienstpostenart

0,67 GD 21.8 II/p 3   VB

1,3 GD 23.1 II/p 4 VB

Handwerklicher Dienst

VZÄ Bewertung Neu Bewertung Alt Bemerkung Dienstpostenart

1 GD 19.1     VB

1 GD 19.1 VB

1 GD 17.2 II/p 1   VB
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Ad Kindergarten:

Zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels ist die Aufnahme einer weiteren Kindergartenkraft
unumgänglich und wurde diese Stelle mit 24 Wochenstunden ausgeschrieben. Ob der aktuellen
Arbeitsmarktsituation werden in dieser Stellenausschreibung sowohl pädagogische Fach- als auch
Assistenzkräfte angesprochen. Aufgrund des Kostenfaktors wird eine pädagogische Fachkraft ver-
anschlagt.

Aufgrund der Integrationsgespräche mussten Anpassungen des Beschäftigungsausmaßes bei ei-
ner Stützkraft sowie pädagogischen Assistenzkraft durchgeführt werden.

Demnach ergeben sich im Gehaltsschema KBP 6,46 VZÄ (bisher 5,8) und im Gehaltsschema
GD 22.3 3,64 VZÄ (bisher 3,54).

Der Gemeinderat möge beschließen, den Dienstpostenplan im Rahmen des Voranschlages
2024 wie folgt festsetzen:

1 GD 19.1 II/p 3 ad personam II/p 2 VB

2 GD 19.1 II/p 3   VB

1 GD 19.1 II/p 2 VB

8,38 GD 25.1 II/p 5   VB

Allgemeine Verwaltung

VZÄ Bewertung Neu Bewertung Alt Bemerkung Dienstpostenart

1 GD 9.1 I/b   VB

2 GD 13.2 I/b VB

1,63 GD 16.3 I/c   VB

2 GD 17.5 I/c VB

1,85 GD 18.4 I/c   VB

1,29 GD 20.3 I/d   VB

Bibliothek

VZÄ Bewertung Neu Bewertung Alt Bemerkung Dienstpostenart

0,5 GD 18.5 I/c   VB

Kindergarten

VZÄ Bewertung Neu Bewertung Alt Bemerkung Dienstpostenart

5,8 KBP I L/l 2b 1   VB

3,24 GD 22.3 I/d   VB

0,63 I/d geteilter Dienstposten VB

0,4 GD 22.3 Kindergartenhelferin

0,23 GD 25.4 Reinigungskraft

Schulküche

VZÄ Bewertung Neu Bewertung Alt Bemerkung Dienstpostenart

0,67 GD 21.8 II/p 3   VB

1,3 GD 23.1 II/p 4 VB
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Nachdem keineWortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hande-
rheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen

Summen des Ergebnisvoranschlages:

Die Summen des Ergebnishaushaltes können dem beiliegenden Voranschlag entnommen werden.

Ebenfalls mit den Summen des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes mögen auch die Budget-
summen für das Jahr 2024 betreffend voraussichtliche Abgangsdeckungen, Subventionen, Mitgli-
edsbeiträge und Spenden lt. folgender Liste genehmigt werden:

Handwerklicher Dienst

VZÄ Bewertung Neu Bewertung Alt Bemerkung Dienstpostenart

2 GD 19.1 VB

1 GD 17.2 II/p 1   VB

1 GD 19.1 II/p 3 ad personam II/p 2 VB

2 GD 19.1 II/p 3   VB

1 GD 19.1 II/p 2 VB

8,38 GD 25.1 II/p 5   VB

Gesundheits- und Krankenpflege

VZÄ Bewertung Neu Bewertung Alt Bemerkung Dienstpostenart

1 GD 15.6   2 x Community Nurse VB
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Vergleich: 2022 € 493.120,-- 2023 € 681.540,--
Die wesentlichsten Mehr- bzw. Minderaufwendungen gegenüber 2023 betreffen den höheren Zu-
schussbedarf beim Hort und bei der Krabbelgruppe bzw. den geringeren Zuschussbedarf beim Pf-
arrkindergarten.
Aufgrund der intensiven Prüfung und Ausarbeitung im Zuge der Härteausgleichskriterien zum Vor-
anschlag 2023 wurde festgestellt, dass bei den Betrieben Wasser und Kanal kalkulatorische Kos-
ten bei der Berechnung der Überschüsse lt. Gebührenkalkulation herangezogen werden können.
Laut Berechnungsblatt der IKD ist dadurch der Überschuss geringer als durch die frühere Berech-
nungsmethode und bleibt somit rechnerisch mehr übrig in der laufenden Gebarung.

Wenn sich im Rahmen der Gebührenkalkulation herausstellt, dass der Kostendeckungsgrad über
100% liegt, kann dieser Kostenüberschuss zB teilweise für Folgekosten verwendet werden, die im
„Inneren Zusammenhang“ mit dem Gebührenhaushalt stehen.
Die Gemeinde hat diesen „Inneren Zusammenhang“ bei verschiedenen Kostenstellen beim Betrieb
Abwasserbeseitigung herausgearbeitet (siehe Beilage Erhebungsblatt für das Voranschlagsjahr
2024 – Betrieb Abwasserbeseitigung).
So konnten Folgekosten in Höhe von € 221.500,-- bei den verschiedenen Ansätzen herausgearbei-
tet werden, die direkt oder indirekt in einem „Inneren Zusammenhang“ mit dem Kanalbetrieb zu
sehen sind. Dieser Betrag kann aus dem Überschuss aus dem Kanalbetrieb für den laufenden
Haushalt verwendet werden.

„Gem. § 74 ff. OÖ. GemO 1990 stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möge die Summe der
Erträge des Ergebnishaushaltes mit € 11.763.000,-- und die Summe der Aufwendungen mit €
11.724.900,-- festsetzen. Somit weist der Ergebnishaushalt ein Nettoergebnis nach Zuwei-
sung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen in Höhe von € 38.100,-- auf.

Folgende Zuführungen aus der operativen Gebarung zur Ausfinanzierung in der investiven
Gebarung sind 2024 geplant:
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- Löschwasserbehälter Taberger € 39.200,--
- Errichtung 5. Kindergartengruppe € 13.300,--.

Ich stelle weiter den Antrag, der Gemeinderat möge oben angeführte Budgetbeträge für
Subventionen, Mitgliedsbeiträge und Spenden im Gesamtausmaß von € 665.900,-- gen-
ehmigen.“

Nachdem keineWortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hande-
rheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen

Summen des Finanzierungsvoranschlages:

Die Summen des Finanzierungshaushaltes können ebenfalls dem beiliegenden Voranschlag entn-
ommen werden. Sie setzen sich zusammen aus der operativen Gebarung, der investiven Geba-
rung und der Finanzierungstätigkeit.
Die Summen des Finanzierungshaushaltes weisen mit Gesamteinzahlungen in Höhe von €
11.344.600,-- und Gesamtauszahlungen in Höhe von € 10.972.000,-- einen Saldo (Geldfluss) in
Höhe von + € 372.600,-- auf. Hier sind alle Ein- und Auszahlungen der laufenden und investiven
Gebarung enthalten (früher ordentlicher und außerordentlicher Haushalt).

Nach Abzug der investiven Einzelvorhaben verbleibt bei der laufenden Geschäftstätigkeit mit Ei-
nzahlungen in Höhe von € 10.450.800,-- und Auszahlungen in Höhe von € 10.584.100,-- ein
Saldo von - € 133.300,--.
Anmerkung: Ergibt sich in der laufenden Geschäftstätigkeit ein Fehlbetrag, gilt der Haushaltsausgl-
eich auch dann als erreicht, wenn im Ergebnishaushalt die Entnahme von allgemeinen Haushaltsr-
ücklagen im erforderlichen Ausmaß veranschlagt wird. Mit dem Rechnungsabschluss 2022 konnte
ein Überschuss in der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von € 242.762,63 erzielt werden, der
einer allgemeinen Rücklage zugeführt wurde. Diese kann zum Haushaltsausgleich herangezogen
werden und ist im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und im Vorbericht zu erläutern. Somit kann
der Haushaltsausgleich erreicht werden.

Da alle Zahlungsmittelreserven zur Gänze zur Stärkung des Kassenkredites herangezogen we-
rden, kann auch die Liquidität der Gemeinde gewahrt werden.

„Gem. § 74 ff. OÖ. GemO 1990 stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möge die Gesamt-
summe der Einzahlungen des Finanzierungshaushaltes mit einer Höhe von € 11.344.600,--
und Auszahlungen mit einer Höhe von € 10.972.000,-- festsetzen. Somit weist der Finanzie-
rungshaushalt einen Gesamtsaldo von + € 372.600,-- auf.

Nach Abzug der investiven Einzelvorhaben verbleibt bei der laufenden Geschäftstätigkeit
mit Einzahlungen in Höhe von € 10.450.800,-- und Auszahlungen in Höhe von € 10.584.100,--
ein negativer Saldo von - € 133.300,--, der mit einer allgemeinen Haushaltsrücklage bedeckt
wird.

Darin ist ein Kostenüberschuss aus dem Betrieb Abwasserbeseitigung enthalten, der für
Folgekosten in der laufenden Gebarung in Höhe von € 221.500,-- verwendet wird, die in ei-
nem „Inneren Zusammenhang“ mit dem Gebührenhaushalt stehen.

Somit kann der Voranschlag 2024 ausgeglichen erstellt werden.
Durch die gänzliche Verwendung der Zahlungsmittelreserven zur Stärkung des Kassenkr-
edites ist die Liquidität der Gemeinde gegeben.“
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Nachdem keineWortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hande-
rheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen

Ad Globalbudget:

Laut § 7 OÖ. Gemeindehaushaltsordnung kann der Gemeinderat bei Mittelverwendungen der lauf-
enden Geschäftstätigkeit, zwischen denen ein sachlicher und verwaltungsmäßiger Zusammenhang
besteht, zur besseren wirtschaftlichen Verwendung der Mittel beschließen, dass Einsparungen bei
einem Konto zum Ausgleich des Mehrerfordernisses bei einem anderen Konto herangezogen we-
rden dürfen (einseitige oder gegenseitige Deckungsfähigkeit).

Da es aufgrund der aufsichtsbehördlichen bzw. gesetzlichen Vorgaben betreffend Globalbudget
keine gesonderte Kassenführung und somit keine gemeindefremden Konten mehr geben darf bzw.
die Rechnungen aufgrund der Vermögenserfassung auf die Gemeinde Puchenau lauten müssen,
war es notwendig, verschiedene Haushalts-Konten für den Bedarf der Einrichtungen Feuerwehr,
Volksschule, Mittelschule, Kindergarten und Musikschule anzulegen. Bis dato gab es für jede Ein-
richtung ein Haushaltskonto, auf das der Gesamtbetrag des vereinbarten Globalbudgets gebucht
wurde. Die Einrichtungen durften selbständig über den Gesamtbetrag verfügen, mussten ein Kass-
abuch führen und durften eingesparte Beträge ins nächste Jahr mitnehmen.

Grundsätzlich ändert sich daran nichts, der Bewirtschafter kann weiterhin in Eigenverantwortung
über das Budget verfügen. Zukünftig darf kein Geldfluss zwischen Bewirtschafter und Gemeinde
erfolgen. Die Führung eines Kassabuches ist nicht mehr notwendig, jeder Einrichtung ist es jedoch
selber überlassen, eines zu führen, damit sie die verfügbaren Mittel unterjährig im Auge behalten.

Aufgrund der geänderten Sachlage ist es notwendig und zweckmäßig, für die jeweiligen Ansätze
Feuerwehr, Volksschule, Mittelschule, Gemeindekindergarten und Musikschule für die neu angel-
egten Haushaltskonten eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zu beschließen. In Summe entspr-
echen die veranschlagten Beträge den bisherigen ausbezahlten Globalbudgets.
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Es wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge für folgende Haushaltskonten pro
Ansatz eine gegenseitige Deckungsfähigkeit mit folgenden Gesamtbeträgen beschließen:

Volkschule 1/211 – 0421/4002/456/457/459/630 € 8.100,--

Mittelschule 1/212 – 042001/4002/456/457/459/630 € 8.600,--

Kindergarten 1/240 – 042001/4002/430/456/457/459 € 8.300,--

Musikschule 1/320 – 042001/400/456/459/6181 € 15.100,--

Feuerwehr 1/163 – 042001/4001/452/454/455/456/459/617/724/7281/729 € 29.000,--.

Nachdem keineWortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hande-
rheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen

Berichterstatter: Geyrhofer
Antragsteller: Fellinger

Mit dem Voranschlag 2024 ist auch ein mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan für die Jahre 2024 bis
2028 (verpflichtend für 5 Jahre inkl.VA-Jahr) zu erstellen. Darin sind sämtliche Einnahmen und Ausg-
aben für die nächsten fünf Jahre im Ergebnis- und Finanzierungshaushalt geschätzt worden.

Durch die in den Jahren 2024 bis 2028 höher steigenden Pflichtausgaben, insbesondere Krankenan-
staltenbeitrag und Sozialhilfeverbandsumlage können diese Jahre nur mit stark verminderten Ausg-
aben für Instandhaltungen bzw. Investitionen budgetiert werden.
Ebenso ist es aufgrund der steigenden Kosten unter Umständen notwendig, die Zuführungen an die
investiven Vorhaben teilweise nach hinten zu verschieben.

Bei der investiven Gebarung sind alle laufenden und die in den nächsten Jahren zu erwartenden Vo-
rhaben enthalten (siehe Investitionsnachweis ab Seite 7). Einnahmenseitig bleibt jedoch abzuwar-
ten, inwieweit Zuführungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit tatsächlich geleistet werden kön-
nen.
Auch in den nächsten Jahren wird die Gemeinde Puchenau wenig Spielraum für die Verwirklichung
neuer Vorhaben haben, zumal die Rückzahlung für die Darlehen für den Neubau des Multifunktionsz-
entrums und der Erneuerung der Straßenbeleuchtung die laufende Geschäftstätigkeit längerfristig
belasten wird.

Mit der Budgeterstellung für 2025 wird auch wieder eine Anpassung der mittelfristigen Finanzpla-
nung vorzunehmen sein.

Auch ist laut Voranschlagserlass die Beantragung von Bedarfszuweisungen für investive Einzelvorh-
aben ohne entsprechende Prioritätenreihung (inkl.Darstellung der verfügbaren Eigenmittel) im
MEFP nicht möglich.Während des Finanzjahres kann die Prioritätenreihung von investiven Einzelvo-
rhaben nur durch einen Gemeinderatsbeschluss abgeändert werden.

2. Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2024-2028 - Beratung und Beschluss
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„Gemäß § 43 OÖ.GemO 1990 stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möge folgendenmittelfri-
stigen Ergebnis- und Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028 beschließen und für die investi-
ven Einzelvorhaben folgende Prioritätenreihung festlegen:

Ergebnishaushalt gesamt (inkl.Entnahmen und Zuführungen von Rücklagen):

VA 2024 PlanJ 2025 PlanJ 2026 PlanJ 2027 PlanJ 2028

Erträge: 11.763.000,-- 11.339.300,-- 11.280.900,-- 11.658.300,-- 11.718.900,--

Aufwendungen: 11.724.900,-- 11.447.000,-- 11.530.000,-- 11.650.200,-- 11.728.100,--

Saldo: + 38.100,-- - 107.700,-- - 249.100,-- + 8.100,-- - 9.200,--

Finanzierungshaushalt gesamt (inkl.Entnahmen und Zuführungen von Rücklagen):

Einzahlungen: 11.344.600,-- 10.764.800,-- 10.735.500,-- 11.077.600,-- 11.219.100,--

Auszahlungen: 10.972.000,-- 10.805.400,-- 10.477.500,-- 10.637.100,-- 10.778.700,--

Saldo: + 372.600,-- - 40.600,-- + 258.000,-- + 440.500,-- + 440.400,--

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit:

Einzahlungen: 10.450.800,-- 10.403.800,-- 10.406.000,-- 10.767.600,-- 10.946.400,--

Auszahlungen: 10.584.100,-- 10.406.400,-- 10.477.500,-- 10.637.100,-- 10.778.700,--

Saldo: - 133.300,-- - 2.600,-- - 71.500,-- + 130.500,-- + 167.700,--

Prioritätenreihung für investive Einzelvorhaben:

1. FF-Fahrzeug KLF-L
2. FF-Fahrzeug RLF
3. Hammergraben
4. Straßenbau 2024
5. Bannwald Puchenau
6. Sanierung Bammingerteich.

Eine Darstellung der verfügbaren Eigenmittel ist im Nachweis der Investitionstätigkeit ersich-
tlich.“

Nachdem keineWortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hande-
rheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen
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Berichterstatter: Geyrhofer
Antragsteller: Fellinger

Der vom Gemeinderat der Gemeinde Puchenau in der Sitzung vom 29.03.2023 beschlossene
Rechnungsabschluss 2022 wurde von der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung geprüft und
der Prüfbericht der Gemeinde Puchenau am 16.11.2023 übermittelt.
Die Feststellungen können dem beiliegenden Prüfbericht entnommen werden.
In der Schlussbemerkung wird der Rechnungsabschluss 2022 unter Hinweis auf die angeführten
Feststellungen zur Kenntnis genommen.

Gemäß § 99 Abs.2 OÖ. GemO 1990 ist dieser Prüfbericht dem Gemeinderat in der nächsten Si-
tzung zur Kenntnis zu bringen.

Es wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge aufgrund der Beratungen im Gem-
eindevorstand am 27.11.2023 die Kenntnisnahme über den Prüfbericht der BH Urfahr-Umg-
ebung über die Prüfung des Rechnungsabschlusses 2022 beschließen.

Nachdem keineWortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hande-
rheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen

Berichterstatter: Geyrhofer
Antragsteller: Fellinger

Gemäß § 43 iVm § 91 Abs 4 Oö GemO 1990 ist jeder Prüfbericht des Prüfungsausschusses der
Gemeinde binnen 12 Wochen ab Unterfertigung im Gemeinderat zu behandeln.

Der Prüfungsausschuss der Gemeinde Puchenau hat in seiner Sitzung am 26.09.2023 den Betrieb
Abfallwirtschaft inkl der Gebührenordnung überprüft.
Anlass dazu war die Frage des Prüfungsausschussobmannes Pollak, wie und warum die Biomüllg-
ebühren seinerzeit so festgesetzt wurden, dass es unterschiedliche Gebühren im dichtverbauten
Gebieten (zB Gartenstädte) und dem restlichen Gemeindegebiet gibt. Zweiter Anlassfall war die
zukünftige Neugestaltung der Abfallgebührenordnung.

Wie im beiliegenden Bericht unter TOP 1 ersichtlich, hat die Leiterin der Finanzabteilung, Frau
Pichlbauer, einen Überblick über den Betrieb Abfallwirtschaft samt Verrechnungen mit dem Bezirk-
sabfallverband, Linz AG usw anhand einer Budgetkonzeptliste dargelegt.
Außerdem wurde die Berechnung der Gebühren erklärt.

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses konnten die Abläufe beim Betrieb Abfallwirtschaft nachv-
ollziehen.
Die Berechnung der Gebühren der Gemeinde war ebenfalls nachvollziehbar, soweit eine Prüfung
möglich war.

In TOP 2 – Allfälliges gab es keine Wortmeldungen.

3. BH Urfahr Umgebung, Prüfbericht des Rechnungsabschlusses 2022 - Kenntnisn-
ahme

4. Bericht des Prüfungsausschusses der Gemeinde Puchenau vom 26.09.2023 - Be-
ratung und Beschluss
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Ich stelle daher den Antrag, der Gemeinderat möge den Bericht des Prüfungsausschusses
vom 26.09.2023 zur Kenntnis nehmen und beschließen.

Nachdem keine wesentlichen Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen
mittels Handerheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen

Berichterstatter: Geyrhofer
Antragsteller: Fellinger

Am 18.7.2022 hat die Oö Landesregierung einstimmig die Unterstützung der Gemeinden im Jahr
2022 mit nicht rückzahlbaren Sonderbedarfszuweisungsmitteln in der Höhe von 27 Mio Euro ein-
schließlich der entsprechend erstellten Verteilungsrichtlinie beschlossen. Dies wurde der Gemei-
nde im Schreiben vom 27.07.2022 mitgeteilt.

Diese Bedarfszuweisungsmittel wurden im Wege einer Direktzahlung zur Unterstützung im Hinblick
auf die Bewältigung der finanziellen Auswirkungen der Covid-19 Krise zur Verfügung gestellt und
hat für die Gemeinde Puchenau € 92.800,00 betragen.

Die Verwendung dieser Mittel oblag der eigenständigen Entscheidung des Gemeinderates.
Den Härteausgleichsgemeinden wurde empfohlen, diese Sonder-Bedarfszuweisungsmittel zur
Bedeckung allfälliger krisenbedingter Überbrückungsfinanzierungen (zB Kassenkredite, innere Da-
rlehen, durch Darlehen ersetzte Eigenmittel) zu verwenden.

Da die Mittel laut Richtlinien in der laufenden Geschäftstätigkeit einzunehmen waren, kam der Bet-
rag automatisch der operativen Gebarung zugute, aus der auch die Zuführungen zu den einzelnen
Projekten (Eigenmittel der Gemeinde) getätigt wurden (ua. die Zuführung bzw. Ausfinanzierung
des MFZ). Diese Zuführungen aus der operativen Gebarung hat der Gemeinderat im Zuge der Be-
schlussfassung des Rechnungsabschlusses 2022 am 29.03.2023 mit beschlossen.

So konnte beim Projekt FF Neubau/Multifunktionszentrum ein Anteilsbetrag aus der laufenden
Gebarung in Höhe von € 429.056,62 aufgebracht werden (im VA waren lediglich € 243.300,00 vo-
rgesehen). Das Vorhaben war somit früher als erwartet bereits im Jahr 2022 ausfinanziert. Dies
war einerseits zur Hälfte mit den oa. Sonder-Bedarfszuweisungsmitteln möglich, dies wurde jedoch
nicht dezidiert im Beschluss angeführt. Die andere Hälfte konnte ebenfalls aus der laufenden Geb-
arung finanziert werden.

Die Gemeinde hat sich in den letzten beiden Jahren sehr bemüht, nicht in den Härteausgleich zu
rutschen, was 2022 auch gelungen ist. In den Jahren 2020 und 2021 wurde aufgrund der finanzi-
ellen Auswirkungen der Corona-Pandemie eine gesetzliche Möglichkeit geschaffen, dass der Hau-
shaltsausgleich einer Gemeinde als erreicht gilt, wenn die Gemeinde liquide ist. Dies war in Puche-
nau der Fall. Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit war jedoch negativ, dabei wurden ua.
auch teilweise Projekte ausfinanziert bzw. Anteilsbeträge aus der operativen Gebarung zugeführt.
Nun ist Anfang 2023 ein Informationsschreiben der IKD an die Gemeinden ergangen, aus dem her-
vorgehen sollte, dass diese negativen Ergebnisse „bereinigt“ werden müssten und dieser unbed-
eckte Vorjahressaldo in Höhe von € 951.032,00 im Lauf der kommenden Jahre bedeckt werden
müsse.
Gemeinden, die sich 2023 im Härteausgleich befinden, bekommen negative Vorjahressalden bed-
eckt. Dies stellt in den Augen der Gemeindeverwaltung eine große Ungerechtigkeit dar.

Der Beschluss über die Verwendung der Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2022 ist laut Prüfungsb-
ericht der BH UU zum Rechnungsabschluss 2022 vom Gemeinderat nachzuholen.

5. Verwendung der Sonder-BZ 2022 - Beratung und Beschluss
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Es wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge aufgrund der Vorberatung im
Gemeindevorstand am 27.11.2023 nachträglich beschließen, dass die Sonder-Bedarfszuwei-
sungsmittel 2022 in Höhe von € 92.800,00 als Anteilsbetrag aus der laufenden Gebarung für
die Ausfinanzierung des Vorhabens FF Neubau/ Multifunktionszentrum im Finanzjahr 2022
verwendet wurden.

Nachdem keineWortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hande-
rheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen

Berichterstatter: Geyrhofer
Antragsteller: Fellinger

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 13.12.2017 wurde für Puchenau das räumliche Leitbild
„Puchenau 2040“ erlassen.

Am 07.12.2018 hat die Neue Heimat OÖ beim damaligen Bürgermeister Schimböck ein Projekt
des Büro Team M aus Linz für die Errichtung eines neungeschoßigen Gebäudes mit Tiefgaragen
auf dem Areal des alten Feuerwehrgebäudes Golfplatzstraße 1a präsentiert. Bei dieser Präsenta-
tion hat sich die Neue Heimat OÖ bereiterklärt, die Kosten für die Ausschreibung und Durchfüh-
rung eines Architektenwettbewerbes zur Erarbeitung des Masterplanes zu übernehmen.

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 25.02.2019 beschlossen, einen Architektenwettb-
ewerb durchzuführen. Dabei sollte als erster Schritt eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern und Ersa-
tzmitgliedern des Bauausschusses sowie des Ortsplaners Mandl installiert werden.

Nach Gesprächen der Arbeitsgruppe wurde in der GV-Sitzung am 06.05.2019 über die Projektb-
egleitung für einen zweitstufigen Wettbewerb beraten. Dieser wurde jedoch abgelehnt. Es folgten
weitere Gespräche, in denen man sich auf einen einstufigen Wettbewerb geeinigt hat.

In der GV-Sitzung am 09.09.2019 wurde das Büro Arch-More, Frau DI Domenig-Meisinger, mit der
Durchführung des Architektenwettbewerbes mit einer Anbotsumme von € 18.532,80 beauftragt.
Der Architektenwettbewerb sollte laut Ausführungen im Amtsvortrag rund € 45.000,00 kosten. Dem
Gemeindevorstand wurde empfohlen, diese Summen vorerst vorschussweise zur Verfügung zu st-
ellen. Erst nach dem Ergebnis des Architektenwettbewerbes könne mit den Beteiligten (Neue
Heimat OÖ, Spar, Gemeinde und eventuelle Eigentümer des Apothekengebäudes) über einen Auf-
teilungsschlüssel betreffend angefallener Kosten befunden werden.

Mit Jahresende 2022 sind aus den Jahren 2020 und 2021 vorschussweise in Summe Kosten von €
102.643,68 angefallen (siehe beiliegende Aufstellung).
Im Prüfungsbericht der BH UU zum Rechnungsabschluss 2022 ist vermerkt, dass derartige Ausz-
ahlungen ausschließlich im Rahmen eines investiven Einzelprojektes haushaltswirksam zu verr-
echnen sind. Dies soll mit dem Rechnungsabschluss 2023 durchgeführt werden. Eine Bedeckung
dieser Ausgaben kann jedoch erst mit dem Verkauf des ehemaligen Mehrzweckgebäudes erfolgen.
Eine Übernahme der angefallenen Kosten durch die Bauinteressenten erscheint aus heutiger Sicht
eher unwahrscheinlich.

Es wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge aufgrund der Vorberatung im
Gemeindevorstand am 27.11.2023 beschließen, dass die angefallenen Kosten für den Archit-

6. Nicht erledigte Vorschüsse mit Jahresende 2022 – Information zu Kosten iZm
Architektenwettbewerb/Gartenstadtzentrum/Umbau Sparkreuzung - Beratung
und Beschluss
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ektenwettbewerb und der Verfahrensbetreuung durch das Büro Arch-More bzw Beratungsk-
osten der Fa Machowetz betreffend Sparkreuzung in Höhe von insgesamt € 102.643,70 als
investives Einzelprojekt haushaltswirksam verrechnet wird und mit einem Teil des Verkaufs-
erlöses des Mehrzweckgebäudes bedeckt wird.

In der Folge beschreibt der Bürgermeister kurz das Zustandekommen des Projektes „Ortsplatz
Neu“. Durch den überraschenden Ausstieg seitens der Fa. Spar kann das im Zuge des Ideenwettb-
ewerbs entstandene Siegerprojekt so nun nicht umgesetzt werden und es sind neuerliche Planu-
ngen – nun ohne die Fa. Spar – durchzuführen. Dazu merkt er an, dass die im Gemeindevorstand
am 27.11.2023 hinsichtlich der Kostenübernahme durch die Projektbeteiligten (Fa. Spar und Neue
Heimat) besprochene Anfrage an den Gemeindebund durch den Amtsleiter krankheitsbedingt noch
nicht erfolgt ist.

Nach der anschließenden Diskussion hält GR Pollak zusammenfassend fest, dass - vor dem Hint-
ergrund der Beweiswürdigung - bei Projekten künftig schriftliche Vereinbarungen hinsichtlich der
Kostenaufteilung – auch bei Nicht-Zustandekommen eines Projektes – festgelegt werden müssen.

Nachdem keine weiteren wesentlichen Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Ant-
rag offen mittels Handerheben abstimmen.

Beschluss: 19 Ja-Stimmen
5 Gegenstimmen (SPÖ-Fraktion)

Berichterstatter: Allen-Stingeder
Antragsteller: Fellinger

Der Gemeinde Puchenau als gesetzlicher Schulerhalter der Mittelschule Puchenau obliegt gem § 4
Abs 4 Oö Pflichtschulorganisationsgesetz die Einhebung der Beiträge die den Freizeitbereich ga-
nztägiger Schulformen betreffen. Dieses Schulgeld für die Beaufsichtigung im Freizeitbereich mit
einer bisherigen Höhe von € 22,00 pro Monat wurde seit 2015 nicht mehr angehoben. Die Beiträge
dürfen höchstens kostendeckend sein.

Durch die bisher immer hohen Schülerzahlen bzw Anmeldungen zur gelenkten Freizeit (Mittagsp-
ausenaufsicht etc) war die bisherige Höhe des Schulgeldes ausreichend, um die Kosten für die
Aufsicht abdecken zu können.

Aufgrund der sinkenden Schülerzahlen ist dies jedoch seit Beginn der Pandemie nicht mehr der
Fall. Eine Erhöhung wurde jedoch bisher von den Gremien abgelehnt. Da die Kosten für die Lehre-
rgehälter für die Mittagspausenaufsicht immer höher werden, empfiehlt der Ausschuss Schule und
Kindergarten einstimmig, das Schulgeld ab 01.01.2024 auf € 25,00 zu erhöhen.
Eine Kostendeckung ist dennoch bei der geringen Schülerzahl nicht gegeben.

Aufgrund der Vorberatungen im Ausschuss Schule und Kindergarten am 16.11.2023 sowie
im Gemeindevorstand am 27.11.2023 wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge
unter Zugrundelegung der einschlägigen Bestimmungen des Oö Pflichtschulorganisation-
sgesetz 1992 idgF den Elternbeitrag für die Beaufsichtigung im Freizeitbereich (= Schulgeld)
ab 01.01.2024 von € 22,00 auf € 25,00 erhöhen.

Nachdem keineWortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hande-
rheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen

7. Erhöhung Schulgeld Mittelschule Puchenau ab 1/2024 - Beratung und Beschluss

8. Schulküche - Änderung der Betriebsordnung - Beratung und Beschluss
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Berichterstatter: Allen-Stingeder
Antragsteller: Fellinger

Aufgrund allgemeiner Preiserhöhungen und Lohnkostensteigerungen ist der Tarif für das Mittages-
sen in der Schulküche, welche in der Betriebsordnung vom 11.12.2019 festgeschrieben sind, zu
erhöhen (um ausgeglichen budgetieren zu können).
Der zuständige Ausschuss für Schule und Kindergarten hat in der Sitzung vom 16.11.2023 folge-
nde Erhöhung ab 01.01.2024 vorgeschlagen:

Personengruppe A: Kindernest € 3,20 (+ 0,60 Euro)
Personengruppe B: VS und Kindergarten € 3,90 (+ 0,60 Euro)
Personengruppe C: MS und Erwachsene € 4,50 (+ 0,60 Euro)

In der Sitzung des Gemeindevorstandes am 27.11.2023 wurden die im Ausschuss für Schule und
Kindergarten festgesetzten Tarife bestätigt jedoch einstimmig die Empfehlung an den Gemeinderat
ausgesprochen, eine weitere Personengruppe lediglich für Erwachsene einzuführen. Demnach wü-
rde sich der Preisspiegel wie folgt darstellen:

Personengruppe A: Kindernest € 3,20 (+ 0,60 Euro)
Personengruppe B: VS und Kindergarten € 3,90 (+ 0,60 Euro)
Personengruppe C: MS € 4,50 (+ 0,60 Euro)
Personengruppe D: Erwachsene € 6,50

Festgehalten sei, dass die Einführung einer zusätzlichen Personengruppe lediglich für Erwachsene
nicht Diskussionsgegenstand der Ausschusssitzung für Schule und Kindergarten am 16.11.2023
war.

Hinweis:
Aufgrund der Geschäftsordnung des Gemeinderates ist zunächst über den Hauptantrag (Erhöhung
der Tarife für die Personengruppen A – C), sodann über den Zusatzantrag (Einführung einer Pers-
onengruppe D) abzustimmen.

Hauptantrag:
Aufgrund der Vorberatungen im Ausschuss für Schule und Kindergarten vom 16.11.2023
und im Gemeindevorstand vom 27.11.2023 wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat
möge die Tarife in der Betriebsordnung wie folgt festsetzen:
Personengruppe A: Kindernest € 3,20 (+ 0,60 Euro)
Personengruppe B: VS und Kindergarten € 3,90 (+ 0,60 Euro)
Personengruppe C: MS und Erwachsene € 4,50 (+ 0,60 Euro)

Nachdem keineWortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hande-
rheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen

Zusatzantrag:
Aufgrund der Vorberatungen im Gemeindevorstand vom 27.11.2023 wird der Antrag gestellt,
der Gemeinderat möge eine zusätzliche Personengruppe „D“ lediglich für Erwachsene mit
einem Tarif iHv EUR 6,50 einführen. Gleichzeitig gilt die Personengruppe C sohin lediglich
für Schüler der MS (die Verbalfestlegung „und Erwachsene“ ist zu streichen).

Nachdem keineWortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hande-
rheben abstimmen.
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Beschluss: einstimmig angenommen

Die Betriebsordnung vom 11.12.2019 tritt außer Kraft und werden die im Gemeinderat beschlosse-
nen Tarifsätze in der ab 01.01.2024 gültigen Betriebsordnung entsprechend angepasst.

Berichterstatter Geyrhofer
Antragsteller: Fellinger

Aufgrund des Prüfungsberichtes der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung aus dem Jahre
2021 müssen die Benützungsrichtlinien für die Gemeinderäumlichkeiten überarbeitet werden. Folg-
endes ist dem Prüfbericht zu entnehmen:

„Für die Benützung sämtlicher Gemeinderäumlichkeiten wurde vom Gemeinderat eine Benützung-
sordnung im Jahr 2010 erlassen. Festgehalten wird, dass ein ermäßigter Tarif für ortsansässige
Vereine oder Organisationen nicht zulässig ist, da dies dem Gleichheitsgrundsatz widerspricht.
Grundsätzlich sind Ausnahmen und Ermäßigungen möglich, es ist jedoch ein schriftliches An-
suchen an die Gemeinde zu stellen. Die Entscheidung über die Zuerkennung einer Ermäßigung
obliegt dem Gemeindevorstand. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Ermäßigung.“

In diesem Zuge wurden auch Preisanpassungen vorgenommen und ein Stundensatz für die Benü-
tzung der Gemeinderäumlichkeiten ergänzt (Änderungen sind rot markiert).

9. Änderung der Benützungsrichtlinien für die Gemeinderäumlichkeiten - Beratung
und Beschluss
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Informationshalber wird nachstehend die Richtlinie aus dem Jahre 2010 abgedruckt:
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Aufgrund der Vorberatungen im Ausschuss für Kultur und Sport vom 21.11.2023 sowie im
Gemeindevorstand vom 27.11.2023 wird der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge nachst-
ehende Benützungsrichtlinien für die Gemeinderäumlichkeiten beschließen:

Richtlinien für die Benützung von Gemeinderäumlichkeiten
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(Entwurf zur Neufassung mit 01. Jänner 2024)

1. Für die Benützung von Räumlichkeiten der Gemeinde Puchenau muss ein Ansuchen im
Bürgerservice gestellt werden. Dieses hat unter Angabe eines Verantwortlichen den Zweck
und die Zeit der Benützung, die benützten Räumlichkeiten und die Dauer der Benützung zu
enthalten.

2. Ansuchen betreffend Nutzung nachstehender Räumlichkeiten werden in Reihenfolge ihres
Einlangens im internen Veranstaltungskalender der Gemeinde Puchenau vorgemerkt. Das
Bürgerservice der Gemeinde Puchenau gibt Auskunft über die Verfügbarkeit der
Räumlichkeiten, bzw. klärt diese mit dem verantwortlichen Verwalter der Räume ab. Ein
Rechtsanspruch auf Terminreservierung sowie auf die Bereitstellung von Räumlichkeiten ist
nicht gegeben.

3. Ob eine Veranstaltungsmeldung oder Veranstaltungsanzeige nach dem Oö. Veranstaltung-
ssicherheitsgesetz erforderlich ist, ist mit dem Bürgerservice abzuklären.

4. Das Bürgerservice der Gemeinde Puchenau übergibt dem Nutzer die geltenden Informatio-
nsblätter. Die darin formulierten Anweisungen sind unbedingt einzuhalten.

5. Wünscht ein Nutzer die Anwesenheit eines Mitarbeiters der Gemeinde Puchenau, während
der Veranstaltung bzw. erachtet die Gemeinde dies für notwendig, ist vom Veranstalter ein
Stundensatz von € 50,- zu entrichten.

6. Benützungsentgelte

BUCHENSAAL

SENIORENTREFF

TRAUUNGSSAAL

Puchenauer Nutzer Fremdnutzer
Eintägige Nutzung € 150,00 € 500.00
Großveranstaltungen über ein
Wochenende (z.B. Bälle, Verk-
aufsveranstaltungen,…)

€ 300,00 (inkl. Nebenr-
äume)

€ 1.000,00 (inkl. Nebe-
nräume)

Schanknutzung € 50.-
Stundensatz (max. 3 Stunden) € 5,00 Sockelbetrag

plus
€ 20,00 pro Stunde

€ 5,00 Sockelbetrag
plus

€ 30,00 pro Stunde
Etwaiger Reinigungszuschlag € 100,00

Puchenauer Nutzer Fremdnutzer
Eintägige Nutzung € 75,00 € 250,00
Stundensatz (max. 3 Stunden) € 5,00 Sockelbetrag

plus
€ 10,00 pro Stunde

€ 5,00 Sockelbetrag
plus

€ 20,00 pro Stunde
Etwaiger Reinigungszuschlag € 100,00

Puchenauer Nutzer Fremdnutzer
Eintägige Nutzung € 75,00 € 250,00
Trauungen ___ € 75,00

€ 110,00 (mit Sekt-
empfang)

Stundensatz (max. 3 Stunden) € 5,00 Sockelbetrag
plus

€ 10,00 pro Stunde

€ 5,00 Sockelbetrag
plus

€ 20,00 pro Stunde
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BEWEGUNGSRÄUME

Die Bewegungsräume können lediglich von Montag bis Freitag genutzt werden. Weiters
werden sie nur an Vereine vergeben.

SCHULRÄUME

Die Schulräume können lediglich von Montag bis Freitag gemietet werden.

7. Ermäßigungen für Puchenauer Vereine, Ortsgruppen und politische Parteien:
Für Ermäßigungen ist ein schriftliches Ansuchen an die Gemeinde Puchenau zu stellen.
Die Entscheidung über die Zuerkennung einer Ermäßigung obliegt dem Gemeindevorstand.
Auf eine Ermäßigung besteht kein Rechtsanspruch. Ermäßigungen können nur für das Be-
nützungsentgelt gewährt werden.

8. Das zu entrichtende Entgelt beinhaltet die Benützung der Räumlichkeiten sowie die anfalle-
nden Betriebskosten. Der Benützer hat für eine Reinigung nach den Richtlinien der jew-
eiligen Informationsblätter zu sorgen. Andernfalls ist der Reinigungszuschlag zu entrichten.
Verursachte Schäden sind zu ersetzen.

9. Die gegenständliche Regelung tritt mit 01.01.2024 in Kraft. Damit treten die Richtlinien für
die Benützung von Gemeinderäumlichkeiten lt. Beschluss des Gemeinderates vom
20.10.2010 außer Kraft.

Nachdem keineWortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hande-
rheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen (GV Tischler nicht im Sitzungssaal)

Berichterstatter: Tischler
Antragsteller: Fellinger

Folgende Anpassungen der Abfallgebührenordnung wurden im Ausschuss für Umwelt, Klima und
Mobilität in der Sitzung vom 13.11.2023 diskutiert und empfohlen (rot markiert):

Etwaiger Reinigungszuschlag € 100,00

Volksschule Turnsaal € 10,00/ Stunde (max. € 60,00/Tag)

Hauptschule Turnsaal € 10,00/ Stunde (max. € 60,00/Tag)

Gemeindekindergarten Gymnastikraum € 7,00/ Stunde (max. € 42,00/Tag)

Musikschule Ballettsaal € 7,00/ Stunde (max. € 42,00/Tag)

Volksschule Klassenraum € 5,00/ Stunde (max. € 30,00/Tag

Hauptschule Lehrküche € 22,00/ Stunde (max. € 132,00/Tag)

Klassenraum € 5,00/ Stunde (max. € 30,00/Tag)

EDV-Raum € 7,00/ Stunde (max. € 42,00/Tag)

10. Änderung der Abfallgebührenordnung sowie der Abfallordnung - Beratung und
Beschluss
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Verordnung

des Gemeinderates der Gemeinde Puchenau vom 13.12.2023, mit der eine Abfallgebührenord-
nung für das Gebiet der Gemeinde Puchenau erlassen wird.

Aufgrund des § 17 Abs 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl I Nr 116/2016 idgF und
des § 18 des Oö Abfallwirtschaftsgesetzes 2009, LGBl Nr 71/2009 idgF, wird verordnet:

§ 1
Gegenstand der Gebühr

Für die Sammlung und Behandlung von Siedlungsabfällen ist eine Abfallgebühr zu entrichten.

§ 2
Höhe der Gebühren

(exkl 10% Umsatzsteuer)

(1) Für die in Haushalten anfallenden Abfälle ist jährlich eine Grundgebühr zu entrichten. Diese
beträgt:

a) je Haushalt: EUR 87,63
b) je landwirtschaftlichem Betrieb: EUR 75,14
c) je Betriebsstätte bis 15 Mitarbeiter: EUR 62,48
d) je Betriebsstätte bis 30 Mitarbeiter: EUR 75,14
e) je Betriebsstätte bis 50 Mitarbeiter: EUR 87,63
f) je Betriebsstätte über 50 Mitarbeiter: EUR 112,12
g) für Vereine, die über eigene Gebäude verfügen: EUR 62,48

Die festgesetzte Grundgebühr umfasst die Kosten für Sammlung und Abfuhr von sperrigen
Abfällen, die Sammlung und Verwertung von Gras-, Grün- und Strauchschnitt, Kosten für die Alt-
und Problemstoffsammlung sowie den Betrieb des Altstoffsammelzentrums und den Verwaltungsk-
ostenanteil.

(2) Für die laut Abfallordnung vorgesehene Abholung der Haus- und Bioabfälle ist zusätzlich zur
Grundgebühr folgende Gebühr zu entrichten:

a) je Abfalltonne 120l: EUR 5,60
b) je Abfalltonne 240l: EUR 11,20
c) je Container 770l: EUR 35,33
d) je Container 1100l: EUR 49,91
e) je Abfallsack 60l: EUR 5,60

1. für in geschlossen verbauten Gebieten, für deren Bereiche die Bebauungspläne Nr. 8 (Gartenst-
adt II), Nr. 5 (Gartenstadt I und Ost) und Nr. 7 (Kürnbergblick/Parkweg) Geltung haben:

a) je Abfalltonne 120l: EUR 10,15
b) je Abfalltonne 240l: EUR 20,28

2. für das im übrigen Gemeindegebiet je Abfalltonne 120 l: EUR 2,55

mit 120l Inhalt

(3) Aus der Anzahl der Abfuhren der Haus- sowie Bioabfälle und der festgesetzten Grundgebühr
ergibt sich der zur Vorschreibung gelangende Pauschalbetrag, unabhängig von der Menge der
abgeführten Abfälle.
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(4) Für die am Gemeindeamt erhältlichen 10l Biomüllsäcke kann bei Bedarf pro Rolle ein Kostener-
satz eingehoben werden.

§ 3
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist der Liegenschaftseigentümer, im Falle des Bestehens von Baurechten oder
Nutzungsrechten ist der Bauberechtigte bzw der Nutznießer zur Entrichtung der Gebühren ve-
rpflichtet.

§ 4
Beginn der Gebührenpflicht

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Gebühr nach § 2 beginnt mit Anfang des Monats, in dem die
Sammlung (Erfassung) von Abfällen von den jeweiligen Grundstücken erstmals stattfindet.

§ 5
Fälligkeit

Die Gebühren nach § 2 sind vierteljährlich, und zwar am 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. eines jeden
Jahres zur Zahlung fällig.

§ 6
Inkrafttreten

Die Rechtswirksamkeit dieser Abfallgebührenordnung beginnt mit dem auf den Ablauf der Kundm-
achungsfrist folgenden Tag; gleichzeitig tritt die Abfallgebührenordnung vom 14.12.2022 außer Kr-
aft.

Der Bürgermeister:

Friedrich Geyrhofer MBA

Aufgrund der Vorberatungen im Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität am 13.11.2023
sowie im Gemeindevorstand am 27.11.2023 wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat
möge sohin nachstehende Abfallgebührenordnung beschließen:
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Verordnung

des Gemeinderates der Gemeinde Puchenau vom 13.12.2023, mit der eine Abfallgebührenord-
nung für das Gebiet der Gemeinde Puchenau erlassen wird.

Aufgrund des § 17 Abs 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl I Nr 116/2016 idgF und
des § 18 des Oö Abfallwirtschaftsgesetzes 2009, LGBl Nr 71/2009 idgF, wird verordnet:

§ 1
Gegenstand der Gebühr

Für die Sammlung und Behandlung von Siedlungsabfällen ist eine Abfallgebühr zu entrichten.

§ 2
Höhe der Gebühren

(exkl 10% Umsatzsteuer)

(1) Für die in Haushalten anfallenden Abfälle ist jährlich eine Grundgebühr zu entrichten. Diese
beträgt:
- je Haushalt: EUR 87,63
- je landwirtschaftlichem Betrieb: EUR 75,14
- je Betriebsstätte bis 15 Mitarbeiter: EUR 62,48
- je Betriebsstätte bis 30 Mitarbeiter: EUR 75,14
- je Betriebsstätte bis 50 Mitarbeiter: EUR 87,63
- je Betriebsstätte über 50 Mitarbeiter: EUR 112,12
- für Vereine, die über eigene Gebäude verfügen: EUR 62,48

Die festgesetzte Grundgebühr umfasst die Kosten für Sammlung und Abfuhr von sperrigen
Abfällen, die Sammlung und Verwertung von Gras-, Grün- und Strauchschnitt, Kosten für die Alt-
und Problemstoffsammlung sowie den Betrieb des Altstoffsammelzentrums und den Verwaltungsk-
ostenanteil.

(2) Für die laut Abfallordnung vorgesehene Abholung der Haus- und Bioabfälle ist zusätzlich zur
Grundgebühr folgende Gebühr zu entrichten:
- je 120l-Hausabfalltonne: EUR 5,60
- je 240l-Hausabfalltonne: EUR 11,20
- je 770l-Hausabfallcontainer: EUR 35,33
- je 1100l-Hausabfallcontainer: EUR 49,91
- je 60l-Hausabfallsack: EUR 5,60

1. in geschlossen verbauten Gebieten, für deren Bereiche die Bebauungspläne Nr. 8 (Gartenstadt
II), Nr. 5 (Gartenstadt I und Ost) und Nr. 7 (Kürnbergblick/Parkweg) Geltung haben:

- je 120l-Biotonne: EUR 10,15
- je 240l-Biotonne: EUR 20,28

2. im übrigen Gemeindegebiet je 120l-Biotonne: EUR 2,55

(3) Aus der Anzahl der Abfuhren der Haus- sowie Bioabfälle und der festgesetzten Grundgebühr
ergibt sich der zur Vorschreibung gelangende Pauschalbetrag, unabhängig von der Menge der
abgeführten Abfälle.

(4) Für die am Gemeindeamt erhältlichen 10l Biomüllsäcke kann bei Bedarf pro Rolle ein Kostener-
satz eingehoben werden.
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§ 3
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist der Liegenschaftseigentümer, im Falle des Bestehens von Baurechten oder
Nutzungsrechten der Bauberechtigte bzw der Nutznießer.

§ 4
Beginn der Gebührenpflicht

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Gebühr nach § 2 beginnt mit Anfang des Monats, in dem die
Sammlung von Abfällen von den jeweiligen Grundstücken erstmals stattfindet.

§ 5
Fälligkeit

Die Gebühren nach § 2 sind vierteljährlich, und zwar am 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. eines jeden
Jahres fällig.

§ 6
Inkrafttreten

Die Rechtswirksamkeit dieser Abfallgebührenordnung beginnt mit dem auf den Ablauf der Kundm-
achungsfrist folgenden Tag; gleichzeitig tritt die Abfallgebührenordnung vom 14.12.2022 außer Kr-
aft.

Der Bürgermeister:

Friedrich Geyrhofer MBA

Nachdem keineWortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hande-
rheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen
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Folgende Anpassungen der Abfallordnung wurden im Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobili-
tät in der Sitzung vom 13.11.2023 diskutiert und empfohlen (rot markiert):

Hintergrund zur Änderung der Sperrmüllaktion ist folgender: Zukünftig soll neben der ständigen
Abgabemöglichkeit im ASZ Puchenau keine zusätzliche jährliche Sperrmüllaktion mehr durchgef-
ührt werden, da der Mülltourismus sowie Falschablagerungen in Verbindung mit dieser Aktion in
den letzten Jahren eskaliert sind. Ab dem Jahr 2024 soll es gemäß § 5 Abs 6 Oö AWG 2009 eine
zusätzliche Sperrmüllabholung gegen vorherige Anmeldung geben.
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Nach der Vorbegutachtung durch das Land Oö vom 04.12.2023 wurde weitere Konkretisieru-
ngen vorgenommen:
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Aufgrund der Vorberatungen im Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität am 13.11.2023,
im Gemeindevorstand am 27.11.2023 sowie der Vorbegutachtung durch das Land Oö vom
04.12.2023 wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge nachstehende Abfallord-
nung beschließen:
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Nachdem keine wesentlichen Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen
mittels Handerheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen

Berichterstatter: Geyrhofer
Antragsteller: Fellinger

Mit 01.01.2024 erhöht das Land OÖ die Aufschließungs- und Erhaltungsbeitragssätze wie folgt:

Kanalentsorgungsanlage: Erhöhung von € 0,24 auf € 0,33 und

Wasserversorgungsanlage: Erhöhung von € 0,11 auf € 0,15 (jeweils pro m² der Grundstück-
sfläche).

Mit der Oö ROG-Novelle 2021 wurde mit § 28 Abs 3 Oö ROG 1994 die Ermächtigung geschaffen,
dass Gemeinden durch Beschluss des Gemeinderats in Form einer Verordnung für das gesamte
Gemeindegebiet über die gesetzlichen Beträge hinaus, den Erhaltungsbeitrag für die Aufschlie-
ßung durch eine Wasserver- oder Abwasserentsorgungsanlage jeweils bis zum Doppelten pro Qu-
adratmeter anheben können, sofern dies zur Deckung der tatsächlich anfallenden Erhaltungskos-
ten bzw aus Gründen der Baulandmobilisierung erforderlich ist.

Diese Verordnung hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 14.12.2022 erlassen.

In der genannten Verordnung sind jedoch fixe Eurobeträge angeführt, welche aufgrund der neue-
rlichen Erhöhung der Aufschließungs- und Erhaltungsbeiträge des Landes OÖ per Jänner 2024
nicht mehr dem Doppelten pro Quadratmeter entsprechen würden.

Aus diesem Grund ist die Verordnung entsprechend (mit Bezug auf die Erhaltungsbeiträge lt Oö
Raumordnungsgesetz, jedoch ohne konkrete Euroangabe) anzupassen.

Dem Gemeinderat steht es frei, die geltende Verordnung im Rahmen des § 28 Abs 3 Oö ROG
1994 – mit Wirksamkeit jeweils zu Jahresbeginn – jederzeit neu zu erlassen und die Beitragssätze
bis zum gesetzlich möglichen Ausmaß zu erhöhen, sofern dies zur Deckung der tatsächlich anfall-
enden Erhaltungskosten sowie aus Gründen der Baulandmobilisierung erforderlich ist. Um Wiede-
rholungen zu vermeiden, wird auf die Ausführungen im GR vom 14.12.2022 (TOP 6) verwiesen.

Es wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge aufgrund der Vorberatung im
Gemeindevorstand am 27.11.2023 nachstehende Verordnung beschließen:

11. Erhöhung der Erhaltungsbeiträge für Wasser und Kanal - Beratung und Be-
schluss
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Verordnung

des Gemeinderates der Gemeinde Puchenau vom 13. Dezember
2023, mit dem der

Erhaltungsbeitrag

erhöht wird.

Aufgrund des § 28 Abs 3 Oö Raumordnungsgesetz 1994, LGBl Nr. 114/1993, idF
LGBl Nr 125/2020 wird verordnet:

§ 1
Gegenstand der Abgabe, Abgabenhöhe

1) Der Erhaltungsbeitrag gemäß § 28 Oö Raumordnungsgesetz 1994 für Grundstücke oder
Grundstücksteile, die im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan als Bauland gewidmet,
jedoch nicht bebaut sind, wird für das gesamte Gemeindegebiet nach Maßgabe des Abs 2
erhöht.

2) Der Erhaltungsbeitrag beträgt für die Aufschließung durch eine Abwasserentsorgungsanl-
age bzw durch eine Wasserversorgungsanlage jeweils das Doppelte pro Quadratmeter
der gemäß § 28 Abs 3 Oö ROG in der jeweils aktuell geltenden Fassung festgesetzten
Beträge.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 01.01.2024 in Kraft.

Der Bürgermeister:

Friedrich Geyrhofer, MBA

Nachdem keineWortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hande-
rheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen
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Berichterstatter: Geyrhofer

Antragsteller: Fellinger

Die Region Urfahr West reicht im Jänner 2024 die Bewerbung für die vierte Weiterführung des Pr-
ogramms „Klima- und Energiemodellregion“ (KEM) des Klima- und Energiefonds ein. Die erneute
Einreichung der KEM wurde bereits in der Vorstandssitzung der Region Urfahr West am
29.11.2022 unter Anwesenheit aller Bürgermeister:innen einstimmig beschlossen.
Die Gemeinden werden nun gebeten, den notwendigen Kofinanzierungsanteil zu übernehmen.
Die Region Urfahr West ist seit 2012 im Klimafonds-Programm „Klima- und Energiemodellregio-
nen“ und gehört damit zu den Regionen, die am längsten aktiv an der Energiewende mitarbeiten.
Sie leistet somit einen wichtigen Beitrag in Sachen Umwelt- und Klimaschutz, Ausbau erneuerba-
rer Energien und neuer Mobilität. Im Zuge der KEM-Tätigkeiten wurden Vorzeigeprojekte wie
Studien zu Wärme aus Abwasser oder die Mobilitätswerkstatt Feldkirchen durchgeführt, 4 Elektro-
Carsharing Autos in der Region eingerichtet, Veranstaltungen zur Bildung und Information organisi-
ert, ein aktives Energienetzwerk betrieben, Radpendler:innenrouten ausgebaut, zahlreiche Fahrr-
adabstellanlagen errichtet, Unterrichtsprogramme in Schulen abgehalten und vieles mehr.
Um diese erfolgreiche Arbeit fortzuführen, werden im November 2023 zwei Themenworkshops
abgehalten. Gemeinsam mit den Gemeinden und Funktionär:innen werden die Themenschwerpu-
nkte der nächsten Einreichung diskutiert, um daraufhin die konkreten Arbeitspakete für die IV. Wei-
terführung der KEM zu fixieren.
Jedenfalls berücksichtigt werden die Themen: Wärmewende, Ausstieg aus fossilen Brennstoffen,
sanfte Mobilität, PV und Ausbau der erneuerbaren Energien, nachhaltiges Bauen und Wohnen, Be-
wusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit.
Gemäß der Einwohner:innenzahl und der Anzahl der Gemeinden kann die Region eine maximale
Fördersumme von EUR 245.000,00 beantragen. Der erforderliche Eigenfinanzierungsanteil von
25% wird - wie bisher - mit EUR 1,00 pro Einwohner:in einmalig zum Zeitpunkt der Antragstellung
festgesetzt. Daraus ergibt sich ein maximales Gesamtprojektbudget von EUR 326.667,00. Zusä-
tzlich besteht erstmals die Möglichkeit, sich mittels Bonusmaßnahmen 10% des Gesamtprojek-
tbudgets, folglich EUR 32.667,00, zurückzuholen. Anmerkung: Bonusmaßnahmen müssen dem
Gemeinderat zur Kenntnis gebracht werden. Die Einreichung der Bonusmaßnahmen ist verpflicht-
end.
Ziel der KEM Urfahr West ist es, durch die Antragsstellung das größtmögliche Förderbudget für die
Gemeinden beim Klima- und Energiefonds abzuholen und die erfolgreiche Arbeit der letzten 11
Jahre innovativ und gemeinschaftlich fortzusetzen.

Es wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge aufgrund der Vorberatung im
Gemeindevorstand am 27.11.2023 dem Verein Region Urfahr West – Verein für Regionalent-
wicklung, ZVR-Zahl: 090475103, die Umsetzung des Programms „Klima- und Energiemodell-
region IV Weiterführung“ bis zum Ende der Weiterführungsperiode übertragen.
Die Gemeinde Puchenau verpflichtet sich weiters zur Aufbringung des festgesetzten Eige-
nmittelanteils entsprechend dem Finanzierungsplan für die gesamte dreijährige Förderperi-
ode, das ist voraussichtlich von 2. Juni 2024 bis 31. Mai 2027. Der jährliche Mitgliedsbeitrag
der Gemeinde beträgt EUR 1,00 je Einwohner:in mit Hauptwohnsitz (das sind EUR 4.652,00
und wird einmal zum Zeitpunkt der Antragstellung gemäß den bei der Public Consulting
GmbH (KPC) aufliegenden Gemeindedaten ermittelt.

Nachdem keineWortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hande-
rheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen

12. KEM-Mitgliedsbeitrag - Beratung und Beschluss
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Berichterstatter: Geyrhofer

Anlassfall bildet der neue KEM-Leitfaden. Im neuen KEM-Leitfaden gibt es einige Neuerungen –
besonders hervorzuheben sind hier die Bonusmaßnahmen:
Gemeinden haben die Möglichkeit, sich 10% des Gesamtprojektbudgets (max EUR 34.000,00) wi-
eder zurückzuholen.
Im Fall einer Erfüllung der Bonusmaßnahmen verringern sich die bezahlten Eigenmittel im für die
Gemeinden von 25% des Gesamtprojektbudgets auf 15%.
Bonusmaßnahmen sind verpflichtend anzugeben und zeigen laut Förderstelle die Ambition der
Gemeinden, konkret ins Tun zu kommen und Treibhausgaseinsparung umzusetzen.

Wie funktioniert das System der neuen Bonusmaßnahmen?
o Bonusmaßnahmen sind ab der neuen Einreichung Pflicht: Zusätzlich zu den regulären KEM-

Maßnahmen müssen sich die Gemeinde zu Umsetzungsprojekten mit konkreter Treibhausgas-
einsparung verpflichten. Diese Projekte liegen im Wirkungsbereich der Gemeinde und werden
von der Gemeinde (nicht durch die KEM) umgesetzt.

o Benefit: 10% der Gesamtprojektkosten werden als maximaler Bonus an die Region nach Bee-
ndigung der Periode ausbezahlt (max EUR 34.000,00)

o die gesamte Region, nicht einzelne Gemeinden, wird von der Jury beurteilt
o die Umsetzung der Maßnahmen muss innerhalb der Weiterführungsphase begonnen (nicht fer-

tiggestellt) werden
o Auszahlung erfolgt bei erfolgreicher Umsetzung mit letzter Tranche nach Endbericht
o Auszahlung erfolgt zu 100% oder es gibt keinen Bonus – es wird nicht aliquot ausbezahlt
o KIP-Mittel sind für die Umsetzung der Bonusmaßnahmen verwendbar

Was sind geeignete Bonusmaßnahmen?
o Beispiele – Auszug aus dem Leitfaden:

 Erneuerbare Energie in gemeindeeigenen Gebäuden (Strom, Wärme)
 Elektrifizierung
 Thermische Gebäudesanierung
 Gründung einer Erneuerbaren Energiegemeinschaft
 Ausbau qualitätsvoller Radinfrastruktur (zB auf Basis eines Netzplans)
 Mobilitätsmaßnahmen (Temporeduktion, Verkehrsberuhigung, Mobilitäts-management)
 Energieeffizienz: zB Öffentliche Beleuchtung
 Fuhrparkumstellung

Berichterstatter: Geyrhofer

Es gibt keine fixe Vorgabe für die Anzahl von BONUS-Maßnahmen pro KEM. Die BONUS-Maßn-
ahmen zeigen aber die Ambition einer Region und streichen den Modellcharakter gegenüber Nicht-
KEM-Gemeinden hervor. Die BONUS-Maßnahmen sind ein Zeichen der Ambition einer Region
und Beurteilungskriterium für die Jury.

Die Bonusmaßnahmen müssen in den Gemeinderatsitzungen der jeweiligen Gemeinderäte zur Ke-
nntnis gebracht werden.

Dem Gemeinderat werden sohin folgende Bonusmaßnahmen zur Kenntnis gebracht:
o Sukzessive Umstellung der Beleuchtung im Schulzentrum auf LED
o Verbesserung Radwegenetz (R1) in Puchenau
o Umstellung von Gas auf Nahwärme der bestehenden Gemeindewohnungen

13. Bonus-Maßnahmen KEM - Kenntnisnahme
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o E-Car-Sharing
o Optimierung Sperrmüllsammlung

Bereits umgesetzte Projekte:
o Ausbau der E-Ladeinfrastruktur
o Errichtung von PV-Anlagen
o Machbarkeitsstudie Energie aus Abwässer
o Elektro-PKW (Community Nurses)
o Umstellung der gesamten Straßenbeleuchtung auf LED
o Teilumstellung der Beleuchtung im Schulzentrum auf LED
o Einbau von Smartmetern zur Stromoptimierung
o Anschluss von gemeindeeigenen Gebäude auf Nahwärme
o Bebauungsplanänderungen betreffend extensive Dachbegrünung
o Rasenpflege durch elektrische Mähroboter
o Umstellung des Heizungssystems im Schulzentrum (Energiecontracting)
o Einbau neuer Fenster
o Heizkörperaustausch
o Einrichtung von Mitfahrbankerl
o Blühwiesen
o Thermische Gebäudesanierung (Vollwärmeschutz)
o Aufforstung/Verjüngung Au (Erstellung Waldwirtschaftsplan)
o Einführung AST
o finanzielle Unterstützung für Studierende – Klimaticket
o Optimierung Strauchschnittsammlung
o Verkehrsberuhigende Maßnahmen – Verordnung einer Schulstraße

Die Gemeinderatsmitglieder nehmen den Bericht des Bürgermeisters zur Kenntnis.

Berichterstatter: Geyrhofer
Antragsteller: Fellinger

Am 20. September 2023 wurde die Richtlinie (EU) 2023/1791 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 13. September 2023 zur Energieeffizienz und zur Änderung der Verordnung (EU)
2023/955im Amtsblatt der Europäischen Union kundgemacht.

Die darin normierten Verpflichtungen treffen unter anderem auch die Gemeinden. Besonders relev-
ant ist die in Art. 6 Abs. 1 normierte Verpflichtung, „dass jährlich mindestens 3 % der Gesam-
tfläche beheizter und/oder gekühlter Gebäude, die sich im Eigentum öffentlicher Einrichtungen befi-
nden, renoviert werden, um sie im Einklang mit Artikel 9 der Richtlinie 2010/31/EU mindestens zu
Niedrigstenergiegebäuden oder Nullemissionsgebäuden umzubauen.“ („Option Abs. 1“).

Berichterstatter: Geyrhofer
Antragsteller: Fellinger

Parallel dazu bietet Art. 6 Abs. 6 die Möglichkeit an, „einen alternativen Ansatz zu ... den Absä-
tzen 1 bis 4 anzuwenden, um jedes Jahr Energieeinsparungen in Gebäuden öffentlicher Einrichtu-
ngen in einer Höhe zu erzielen, die mindestens der in Absatz 1 vorgeschriebenen Höhe entsp-
richt.“ Dabei muss die Einsparungsverpflichtung nicht zwingend durch Renovierungen erfüllt we-

14. EU-Richtlinie Art 6 EED III; Energiesparziel von öffentlichen Gebäuden; alternati-
ver Ansatz - Beratung und Beschluss
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rden, sondern es sind auch kostengünstigere Maßnahmen (z.B. Heizungsoptimierungen, Teilsanie-
rungen, Monitoring des Energieverbrauchs) möglich („Option Abs. 6“).

Diese - nach Auskunft von Energieexperten leichter zu erfüllende - Alternative kann jedoch nur ge-
nutzt werden, wenn dies innerhalb einer von der Union äußerst kurz bemessenen Frist gemeldet
wird: „Mitgliedstaaten, die sich für die Anwendung des alternativen Ansatzes entscheiden, teilen
der Kommission bis zum 31. Dezember 2023 ihre voraussichtlichen Energieeinsparungen mit, um
bis 31. Dezember 2030 gleichwertige Energieeinsparungen in den unter Absatz 1 fallenden Geb-
äuden zu erzielen.“

Für den Bereich des Landes Oberösterreich ist aufgrund der Erleichterungen beabsichtigt, die Ina-
nspruchnahme des alternativen Ansatzes gemäß Art. 6 Abs. 6 EED III zu melden.
Die Zuständigkeit zur Entscheidung, welche der beiden Optionen des Art. 6 EED III gewählt wird,
kommt ausschließlich den Gemeinden selbst zu. Wenn bis zum 31. Dezember 2023 keine Meldung
der voraussichtlichen Energieeinsparungen an die Kommission erfolgt, haben die betroffenen
Gemeinden daher zwingend die jährliche Renovierungsquote von 3% gemäß Art. 6 Abs. 1 zu erf-
üllen.

Aufgrund der Daten der Statistik Austria konnte der Energiesparverband Oberösterreich den Ges-
amtenergieverbrauch aller oö. Gemeinden berechnen; dabei wurde angenommen, dass grund-
sätzlich alle Gemeinden den leichter zu erfüllenden alternativen Ansatz („Option Abs. 6“)
wählen wollen.

Jene Gemeinden, die ausnahmsweise nicht den alternativen Ansatz, sondern die unter Pkt. 2 ge-
schilderte „Option Abs. 1“ (jährliche Renovierungsquote von 3%) wählen wollen, werden aufgeford-
ert, dies verlässlich bis 15.Dezember 2023 mittels E-Mail (ikd.post@ooe.gv.at) an die Direktion Inn-
eres und Kommunales zu melden. Der Energiesparverband Oberösterreich wird diese „Opt-Out-
Gemeinden“ in einem weiteren Schritt anhand eines bevölkerungsbasierten Schlüssels aus dem
Gesamtenergieverbrauch der oö. Gemeinden herausrechnen.

Für die notwendige Entscheidung über die Inanspruchnahme des alternativen Ansatzes ist eine
Befassung des Gemeinderates erforderlich.

Aufgrund einer wertenden Gesamtschau und unter Zugrundelegung der einheitlichen Vorg-
ehensweise der Gemeinden im Bezirk UU, wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat
möge den alternativen Ansatz („Option Abs 6“) wählen.

Nachdem keine wesentlichen Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen
mittels Handerheben abstimmen.

Beschluss: 19 Ja-Stimmen
5 Enthaltungen (Grüne)

Berichterstatter: Geyrhofer
Antragsteller: Fellinger

Gemeindewohnung Stadler:

Mit Schreiben vom 28.09.2023 haben die Gemeinde Puchenau, Kirchenstraße 1, 4048 Puchenau
als Vermieterin und Herr Josef Stadler als Mieter, Kirchenstraße 1, 4048 Puchenau, einvern-

15. Einvernehmliche Beendigung Mietverhältnis Gemeindewohnungen Stadler und
Koppensteiner - Beratung und Beschluss

mailto:ikd.post@ooe.gv.at
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ehmlich die vorzeitige Beendigung des Mietvertrages zum 30.09.2023 vereinbart. Der Mietgegenst-
and wurde bereits am 09.10.2023 zurückgestellt.

Hinweis:
Da der Mietvertrag vom 24.12.1962 im Gemeinderat beschlossen wurde, bedarf es bei einer einve-
rnehmlichen Beendigung des Mietverhältnisses ebenfalls der Zustimmung durch den Gemeinderat.

Es wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge nachträglich der einvern-
ehmlichen Beendigung des Mietverhältnisses (Objekt Kirchenstraße 1, 4048 Puchenau; Mie-
tvertrag vom 24.12.1962, abgeschlossen zwischen der Gemeinde Puchenau als Vermieterin
einerseits und Ehegatten Josef und Hilda Stadler als Mieter andererseits) zustimmen.

Nachdem keineWortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hande-
rheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen

Gemeindewohnung Koppensteiner:

Der bisherige Mieter (Herr Adolf Koppensteiner) der Wohnung Kirchenstraße 1, 4048 Puchenau ist
am 08.10.2023 verstorben. Die Vertragsparteien, Gemeinde Puchenau, Kirchenstraße 1, 4048
Puchenau als Vermieterin und der eingeantwortete Erbe, vereinbaren einvernehmlich die vorzeitige
Beendigung des Mietvertrages zum 01.12.2023. Der Mietgegenstand wird spätestens an diesem
Tage zurückgestellt.

Hinweis:
Da der Mietvertrag vom 24.12.1962 im Gemeinderat beschlossen wurde, bedarf es bei einer einve-
rnehmlichen Beendigung des Mietverhältnisses ebenfalls der Zustimmung durch den Gemeinderat.

Es wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge nachträglich der einvern-
ehmlichen Beendigung des Mietverhältnisses (Objekt Kirchenstraße 1, 4048 Puchenau; Mie-
tvertrag vom 24.12.1962, abgeschlossen zwischen der Gemeinde Puchenau als Vermieterin
einerseits und Ehegatten Adolf und Erna Koppensteiner als Mieter andererseits) zustimmen.

Nachdem keineWortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hande-
rheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen

Berichterstatter: Geyrhofer
Antragsteller: Fellinger

Durften bisher die Tagesmütterstätten den Elternbeitrag analog der Oö Elternbeitragsverordnung
vorschreiben, ist dies aufgrund geänderter Rechtsauslegung durch das Land Oö ab dem Arbeitsj-
ahr 2023/2024 nicht mehr möglich. Ab dem Arbeitsjahr 2023/2024 ist der höhere Elternbeitrag
nach der Oö Tagesmütter- bzw Tagesväter-Verordnung anzuwenden. Je nach Familieneinkommen

16. Abschluss eines Mietvertrages mit Familienbund - ehemalige Gemeindewoh-
nung Stadler - Beratung und Beschluss
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haben Eltern EUR 500,00 anstatt EUR 200,00 je Monat für das die Tagesmutterstätte besuchende
Kind zu zahlen.

Vor diesem Hintergrund sind die Rechtsträger gezwungen, die Tagesmütterstätten in den Gemei-
nden in eine Krabbelstube umzuwandeln. Da jedoch für den Betrieb einer Krabbelstube strenge
Raumerfordernisse vorgeschrieben sind, ist eine reine Umwandlung am bestehenden Standort
nicht möglich.
Möglich wäre jedoch, die Tagesmutterwohnung im 2. OG des Gemeindeamtes mit der nun freigew-
ordenen angrenzenden Wohnung (ehemaliger Mieter: Herr Stadler Josef) zu verbinden.
Der Rechtsträger Oö Familienbund hat hiezu die notwendigen Bewilligungen beim Land Oö eing-
eholt und wurde die Umwandlung bewilligt. Der Umbau (siehe nachstehenden Plan) wird aufgrund
der Art 15a B-VG-Vereinbarung mit EUR 125.000,00 gefördert. Die Kosten für den Umbau wurden
mit EUR 124.900,00 netto geschätzt.

Für die neu zusammengelegten Räumlichkeiten ist sohin ein neuer Mietvertrag abzuschließen. Die
Umbauarbeiten sollen Mitte Jänner 2024 abgeschlossen sein.

Es wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge nachträglichen Mietvertrag, abge-
schlossen zwischen der Gemeinde Puchenau als Vermieterin einerseits sowie dem Oö
Familienbund als Mieterin andererseits abschließen:
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Nachdem keine wesentlichen Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen
mittels Handerheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen
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Berichterstatter: Geyrhofer

Anlassfall bildet die im Zuge der Auslobung eines offenen einstufigen Ideenwettbewerbes zur Erla-
ngung von städtebaulichen Konzepten am 25.03.2021 abgehaltenen Jurysitzung.
In dieser Sitzung wurden 14 Projekte vorgestellt, diese in Hinblick auf Gesamtkonzepte, städteb-
auliche Integration, Ortsplatzausformung, Verkehrslösung, architektonische Gestaltung und Funkti-
onalität gesichtet. Letztendlich wurde das von DI Böhm eingereichte Projekt mit dem ersten Preis
ausgezeichnet.
Da der Planungsraum ebenfalls die Flächen der Fa Spar mitumfasst, wurden dessen Vertreter in
dieses Verfahren miteinbezogen.
Aufgrund der komplexen Eigentumsverhältnisse vor Ort, wurden in der letzten Zeit intensive Gesp-
räche mit der Fa Spar geführt, ob und in welcher Form diese das Projekt weiterhin unterstützt.
Am 17.10.2023 wurde letztendlich seitens der Fa Spar mitgeteilt, dass nun eine Erweiterung des
Sparmarktes in Puchenau doch nicht erfolgt.

Dem Gemeinderat wird sohin zur Kenntnis gebracht, dass das Siegerprojekt in dieser Form
nicht umgesetzt werden kann. Im Planungsprozess betreffend Neugestaltung des Ortspla-
tzes ist sohin die Sparfläche auszuklammern.

Es wird empfohlen, die künftige Ortsplatzgestaltung im Ausschuss für örtliche Raumplanung und
Bauwesen als Tagesordnungspunkt zu behandeln.

Der Bürgermeister hält dazu noch fest, dass für das alte FF- Haus ein Schätzgutachten in Höhe
von € 604.000,-- vorliegt. Weiters weist er darauf hin, dass die Fa. Spar am Vorplatz des alten FF-
Gebäudes ein Servitut für die Zulieferung inne hat, was bei der Umsetzung eines neuen Projektes
möglicherweise hinderlich sein kann (Herr Leitne von der Fa. Spar hat diesbezüglich jedoch Entg-
egenkommen zugesagt).

Die Mitglieder des Gemeinderates nehmen den Bericht des Bürgermeisters zur Kenntnis.

Berichterstatter: Geyrhofer
Antragsteller: Fellinger

Durch DI Silvester vom Wirtschaftshof wurden die Puchenauer Straßen befahren und die Kosten
für Sanierungsmaßnahmen auf diesen geschätzt und nach Dringlichkeit gereiht.

Demnach ergibt sich folgende Reihung:

1. Forstnerstraße Ausbau Bestand öffentl. gut + Anschluss (bis Sendemast) sowie Rehgraben
unteres Ende mit Umkehr

17. Projekt Ortsplatz Neu: aktueller Stand - Kenntnisnahme

18. Straßenbauprogramm 2024 - Reihungsvorschlag - Beratung und Beschluss
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Hier stellt sich die Frage, ob der obere Bereich des rot markierten öffentlichen Gutes überhaupt au-
sgebaut werden muss, da es fortgeschrittene Gespräche mit dem Grundeigentümer der bestehe-
nden (gelb markierten) Straße gibt, diese kostenlos in das öffentliche Gut abzutreten. Diese Straße
wurde vor Jahrzehnten von der Gemeinde Puchenau errichtet, bereits vom Vorbesitzer wurde zug-
esagt, dieses Straßenstück in das öffentliche Gut zu übergeben, was jedoch nach erfolgtem Au-
sbau leider nicht geschehen ist.
Aus diesem Grund beschließt der Ausschuss, lediglich den unteren Teil Richtung Sendemast au-
szubauen.
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2. Fleckensanierung Gatterederweg, Torwartlweg, Krzg Torwartlweg/Am Steinbruch
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3. Randabschluss/Geländer Schießstatt
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Dort hält das Geländer nicht mehr und hängt in der Luft, daher ist eine dringende Sanierung ange-
bracht, damit niemand in das Bachbett stürzen kann, insbesondere deshalb, da entlang dieses
Geländers auch der Gehweg verläuft. Aus diesem Grund beschließt der Ausschuss, diesem Bauv-
orhaben oberste Priorität einzuräumen.

4. Leitschiene Schiwiese
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In diesem unausgebauten Streckenabschnitt, welcher durch den Wald führt, fällt die Böschung
ohne jegliche Sicherung steil in den darunterliegenden Wald ab. Eine Böschungs- und Absturzsich-
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erung ist hier dringend nötig. Aus diesem Grund wird diesem Projekt vom Ausschuss hohe Priorität
eingeräumt.

5. Kürnbergblick Sanierung, Änderung Abbiegespur B127 (Großambergstraße), Ederweg (Ri-
nne)



Gemeinderat 13.12.2023
Seite 67 von 84

Der Rückbau soll mehr Aufstellfläche für in die B127 Richtung Ottensheim abbiegende PKW erm-
öglichen.
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Da sich der Gehsteig auf Privatgrund der BUWOG befindet, besteht für die Gemeinde keine Notw-
endigkeit, diesen zu sanieren.
Die restlichen Flächen am Lageplan sind öffentliches Gut.
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Insgesamt belaufen sich die geschätzten Kosten für die obigen Straßenabschnitte auf rd
€ 170.000,00

Dazu kommt noch die Fläche im ASZ (da gibt es bereits großflächige Brüche und Schäden),
Aufgrund dieser Maßnahme erhöhen sich die oben geschätzten Kosten auf € 362.000,00.

Da es sich bei dieser Fläche um keine hochrangige Verkehrsfläche handelt und diese Fläche auch
nicht flüssigkeitsdicht sein muss, stellt sich die Frage, wie man die entstehenden Mehrkosten iHv €
192.000,00 - welche einen Großteil der Gesamtkosten ausmachen (bei Gesamtbudget für den Str-
aßenbau von nur € 200.000) - rechtfertigen kann.

Nach eingehender Beratung empfiehlt der Ausschuss folgende Dringlichkeitsreihung für die Straß-
ensanierungen 2024:

1. Randabschluss/Geländer Schießstatt
2. Leitschiene Schiwiese
3. Änderung Abbiegespur B127 (Großambergstraße),
4. Rinne Ederweg
5. Forstnerstraße Ausbau Bestand öffentl. gut von Kreuzung nördlich Forstnerstraße 34 bis

zum Sendemast sowie Rehgraben unteres Ende mit Umkehr.
6. Kürnbergblick Sanierung (ohne Gehsteig (Privatgrund)- dieser wurde durch die BUWOG

beauftragt)
7. Fleckensanierung Gatterederweg, Torwartlweg, Krzg Torwartlweg/Am Steinbruch

Keine Sanierung erfahren soll das ASZ Gelände, ev noch freibleibende finanzielle Mittel sollen zur
Sanierung der Golfplatzstraße herangezogen werden, wie der Ausschuss für Tiefbau und Straßen
bereits im vergangenen Straßenbauprogramm gefordert hatte, was jedoch aufgrund damals fehle-
nder finanzieller Mittel nicht umgesetzt wurde.
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Laut Information von DI Silvester vom 26.09.2023 wurden folgende Sanierungen bereits von Ihm
bei der Strabag beauftragt und werden im heurigen November noch umgesetzt.

 Rinne Ederweg
 Geländer Schießstatt
 Abbiegespur Großambergstraße und
 Sanierungen Parkweg

Aufgrund der Vorberatungen im Ausschuss für Tiefbau und Straßen am 24.10.2023 sowie im
Gemeindevorstand am 27.11.2023 wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge das
Straßenbauprogramm 2024 in der vorstehenden Reihung iHv geschätzten Gesamtkosten
EUR 170.000,00 beschließen.

GV Tischler merkt an, dass im Bereich Torwartlweg/Am Steinbruch durch die Grabungsarbeiten der
Fa. Liwest auch Asphaltierungsarbeiten erforderlich sind, die mit der Gemeinde abgestimmt und kos-
tenmäßig geteilt werden könnten.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mitt-
els Handerheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen

Berichterstatter: Falkner
Antragsteller: Fellinger

Mit Email vom 15.09.2023 beantragt Hr. Klaus Mayr als Miteigentümer der Erler GmbH die Aufh-
ebung bzw. Einschränkung der bestehenden Schutzzone im Bauland SP 2 „Frei- und Grünflächen,
Bepflanzungen“ auf der Parzelle 948/1, sowie die Umwidmung des Grundstückes 945 von Grünl-
and auf „Bauland – Wohngebiet“.
Anzumerken ist, dass die Parzelle 945 von der regionalen Grünzone „ROP Linz Umland 3“ erfasst
ist und beide Grundstücke lt. geltendem ÖEK Nr. 3 im Wildtierkorridor (lt. Ausweisung Land OÖ) li-
egen und (zumindest für die Parzelle 945) lt. ÖEK Nr. 3 keine Baulanderweiterungsfläche ausgewi-
esen ist.

Es fand schon ein Termin vor Ort mit dem Forstsachverständigen DI Aschauer, Hrn. Mayr, Hrn. Kl-
etzl und Hrn. Endt statt. Lt. aktueller Aussage wäre eine Reduzierung der Schutzzone nur bei gl-
eichzeitiger Widmung eines 10 Meter breiten Grünzuges mit Bewuchshöhenbeschränkung auf 15
Meter Baumhöhe möglich. Dies aber nicht nur beim gegenständlichen Grundstück, sondern auch
bei den angrenzenden bebauten Grundstücken (lt. Plan). Somit wäre für diese Grundstücke eine
Verbesserung möglich.
Voraussetzung: Eintragung einer Dienstbarkeit Beschränkung der Bewuchshöhe auf 15 Meter im
Grundbuch;
Unter diesen Umständen wäre eine Rücknahme der bestehenden Schutzzone von 30 auf 20 Meter
Breite vorstellbar.

19. Umwidmungsantrag Erler GmbH Forstnerstraße - Beratung und Beschluss
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Weiters sind auf den bereits als Bauland gewidmeten Parzellen 962 und 951, sowie auf der Parz-
elle 960/2 und 964 Teile der ausgebauten Forstnerstraße im Besitz der Erler GmbH. Gemäß sei-
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nem Umwidmungsansuchen wäre er bereit, diese ausgebauten Flächen kostenlos und lastenfrei in
das Eigentum der Gemeinde Puchenau (öffentliches Gut) abzutreten.

Das Land OÖ fordert seit der Novelle des Raumordnungsgesetztes Anfang 2021 zwingend den
Abschluss eines Infrastrukturkostenvertrags mit dem Antragsteller, welcher neben dem Ausbau
und kostenlose Übergabe an die Gemeinde der Kanal- und Wasserleitungen sowie der Verkehrser-
schließung, auch die Entrichtung der entsprechenden Aufschließungsbeiträge für Kanal- und Was-
ser sowie des Verkehrsflächenbeitrages vorsieht.
Die Übernahme der Planungskosten sowie ein Bauzwang innerhalb 5 Jahren (mit Vorkaufsrecht
durch die Gemeinde bei Nichteinhaltung) sind ebenfalls im Mustervertrag des Landes OÖ. enthal-
ten.
Zuletzt wurde dies auch schon bei der Umwidmung von Hrn. Kepplinger im Tabergerweg durch die
Aufsichtsbehörde verpflichtend eingefordert.

Im Falle einer Umwidmung empfiehlt die Verwaltung eine Regelung zur Bebauungsdichte, da die
Forstnerstraße sehr steil und schmal ist. Die Erler GmbH besitzt mit den Parzellen 948/3 und 962
bereits große Baulandflächen, die entsprechend neu genutzt werden könnten.

Es bestehen Bedenken, ob ein großes zusätzliches Verkehrsaufkommen mit der bestehenden Str-
aße bewältigbar ist, da jetzt schon ein Ausweichen nur auf Privatgrund möglich ist und eine Verbr-
eiterung aufgrund der Eigentumsverhältnisse im gesamten Straßenverlauf nicht möglich ist.

Das Grundstück 948/1 war im Flächenwidmungsplan Nr. 3 (1988) schon als Bauland Wohngebiet
ausgewiesen, wurde dann jedoch im FLWP Nr. 4 (1996) mit der derzeit verordneten Schutzzone
SP2 überlagert. Wahrscheinlich stand dies im Zusammenhang mit zu leistenden Aufschließungsb-
eiträgen, die vom vorherigen Besitzer Mayrhofer nicht getragen werden wollten.

Aufgrund der Festlegung des Wildtierkorridors sowie der Festlegungen im vor wenigen Jahren be-
schlossenen ÖEK 3, welches in diesem Bereich keine Baulanderweiterung vorsieht, bzw. der Ra-
ndlage und nicht zuletzt der Erschließungsbelange, wird hier eine Umwidmung seitens der Verwal-
tung und der Abt. Raumordnung des Landes OÖ als problematisch angesehen.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 30.06.2021 wurde Hrn. Gnadlinger ein ähnlicher Antrag für
die südöstlich gelegene Parzelle 960/2 aus obigen Gründen abgelehnt.

Derzeit (ohne beantragter Umwidmung) stehen der Erler GmbH auf allen Grundstücken ca. 3800
m² bebaubarer Fläche (ohne Einschränkung der GFZ) zur Verfügung.
Im Falle einer Umwidmung wird seitens der Verwaltung empfohlen, eine Bebauungsdichte (GFZ
max. 0,20) vorzugeben, dies würde bei den resultierenden insgesamt rund 5371 m² bebaubarer
Gesamtfläche aller Grundstücker der Erler GmbH immer noch 6 Gebäude mit jeweils ca. 180 m²
Bruttogeschoßfläche ergeben (aufgrund der Berechnungsmethodik der Geschoße, deren EG Fu-
ßboden nicht allseits über dem künftigen Gelände liegt im Leitbild ermöglicht dies im Untergeschoß
immer noch entsprechend große Baukörper).

Sollte diese Einschränkung nicht ausreichen, kann immer noch ein Neuplanungsgebiet zur Erst-
ellung eines Bebauungsplanes erlassen werden. Der Bebauungsplan sollte dann Vorgaben zu
Bebauungsdichte, Abstand der Häuser zueinander und zu den Grundgrenzen, Gebäudehöhen,
Dachformen und Abtretung der bereits ausgebauten Straße in das öffentliche Gut enthalten.
Nach eingehender Beratung beschloss der Ausschuss für örtliche Raumplanung und Bauwesen
vom 12.10.2023 einstimmig, dem Gemeinderat keine Einleitung eines Umwidmungsverfahrens
zu empfehlen. Stattdessen wird empfohlen, bei der nächsten Generalüberarbeitung des FLWP di-
ese Fläche in Wald (Grundstück 946/1) und Grünland (Grundstück 948/1) zurückzuwidmen.
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Aufgrund der Vorberatungen im Ausschuss für örtliche Raumplanung und Bauwesen am
12.10.2023 sowie im Gemeindevorstand am 27.11.2023 wird sohin der Antrag gestellt, der
Gemeinderat möge dem vorliegenden Antrag der Erler GmbH auf Aufhebung bzw Einschrä-
nkung der bestehenden Schutzzone im Bauland SP 2 „Frei- und Grünflächen, Bepflanzu-
ngen“ auf der Parzelle 948/1 sowie die Umwidmung des Grundstückes 945 von Grünland auf
„Bauland – Wohngebiet“ nicht stattgeben.

Nachdem keine wesentlichen Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen
mittels Handerheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen

Berichterstatter: Falkner
Antragsteller: Fellinger

Mit Email vom 02.11.2023 ist bei der Gemeinde ein Umwidmungsantrag von Hrn. Kaar.

Hr. Kaar besitzt das Sternhaus Nr. 10, Langmantlweg 7 und beabsichtigt (bei Beibehaltung der Ste-
rnhausfläche von 1030 m²) um Umkonfiguration der bebaubaren Fläche. Er begründet dies damit,
dass die aktuelle Zufahrt zum Haus eine Steigung von bis zu 17.5% ausweist, was nicht zeitgemäß
ist und speziell im Winter Probleme bereitet.
Durch die Umkonfiguration (Umwidmung) kann die Zufahrt verlegt und mit einer entsprechend geri-
ngeren Steigung ausgeführt werden.

20. Umwidmungsantrag Kaar, Sternhaus Nr. 10, Langmantlweg 7 - Beratung und Be-
schluss
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Derzeitige Widmung
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Beantragte Änderung

Aus fachlicher Sicht steht dem nichts entgegen, da die gesamte bebaubare Fläche nicht geändert
wird und damit eine zeitgemäße Zufahrt zum Gebäude geschaffen werden kann.

Im Ausschuss für örtliche Raumplanung und Bauwesen vom 07.11.2023 wurde über diesen Um-
widmungsantrag diskutiert. Die Ausschussmitglieder beschlossen einstimmig, dem Gemeinderat
die Einleitung eines Umwidmungsverfahrens zu empfehlen.

Weiters ist für die anfallenden Kosten der Planung für das Umwidmungsverfahren eine privatrech-
tliche Vereinbarung (Kostenübernahme durch den Planungsinteressenten) zwischen der Gemeinde
Puchenau und Herrn Kaar abzuschließen. Aufgrund der Zuständigkeitenverteilung gem GemO hat
eine solche der Gemeinderat zu beschließen.

Aufgrund der Vorberatungen im Ausschuss für örtliche Raumplanung und Bauwesen am
07.11.2023 sowie im Gemeindevorstand am 27.11.2023 wird sohin der Antrag gestellt, der
Gemeinderat möge dem vorstehende Antrag von Herrn Kaar auf Änderung der bebaubaren
Fläche des Sternhauses Nr. 10 (Langmantlweg) stattgeben und – vorbehaltlich der Zus-
timmung - nachstehende privatrechtliche Vereinbarung (Planungskosten-Vereinbarung) be-
schließen:
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PLANUNGSKOSTEN-VEREINBARUNG
(§ 36 Abs 3 Oö ROG 1994 idgF)

abgeschlossen zwischen

1. der Gemeinde Puchenau, vertreten durch den Bürgermeister Friedrich Geyrhofer, Kirchenstr-
aße 1, 4048 Puchenau

und

2. den Planungsinteressenten

Herrn Christian Kaar, Hohe Straße 84, 4040 Linz

für die in ANLAGE 1 beschriebenen und planlich dargestellten Grundfläche/n.

I. VORHABEN DER PLANUNGSINTERESSENTEN

(1) Die PLANUNGSINTERESSENTEN, haben die Absicht, bei den in ANLAGE 1 genannten Gru-
ndflächen 1392/2 und 1392/5 die bebaubare Fläche des Sternhauses Nr. 10 flächengleich (1030
m²) neu zu positionieren, um die Zufahrtssituation zu verbessern. Dieses Vorhaben ist durch die
geltenden Planungsakte der Gemeinde Puchenau nicht gedeckt.

(2) Damit das Vorhaben raumordnungsrechtlich verwirklicht werden kann, müsste der Gemeinderat
die geltenden Planungsakte der Gemeinde Puchenau abändern. Die PLANUNGSINTERESSEN-
TEN regen die Änderung der geltenden Planungsakte gemäß § 36 Abs 3 Oö ROG 1994 an.

(3) Die angeregte Änderung der Planungsakte bedeutet die hoheitsrechtliche Änderung einer Vero-
rdnung und steht im planenden Ermessen der Gemeinde Puchenau. Die Entscheidung des Gemei-
nderats, die angestrebte Verordnung zu erlassen, beruht ausschließlich auf dem Gesetz und ist
rechtlich keine Leistung der Gemeinde auf der Grundlage der gegenständlichen zivilrechtlichen Ve-
reinbarung.
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II. ÜBERNAHME VON PLANUNGSKOSTEN DURCH DIE PLANUNGSINTERESSENTEN

(1) Die PLANUNGSINTERESSENTEN, übernehmen die Kosten für die Erstellung des Flächen-
widmungsplanentwurfes durch das Architekturbüro ZT-Kanzlei DI Max Mandl, Hauptstraße 10,
4040 Linz.
Die Kostenübernahme hat in der Weise zu erfolgen, dass die Honorarkosten, welche der Gemei-
nde durch das oben genannte Architekturbüro entstehen, an die Planungsinteressenten weiter ver-
rechnet werden.

(2) Die PLANUNGSINTERESSENTEN, erklären verbindlich und aus freien Stücken, den in Abs 1
genannten Betrag zu übernehmen. Ergänzend erforderliche Gutachten oder Konzepte sind im Lei-
stungsumfang nicht enthalten und sind getrennt zu beauftragen und verrechnen.

(3) Eine – auch nur teilweise – Rückerstattung des in Abs 1 genannten Betrags findet unter keinen
Umständen statt, insbesondere auch nicht, wenn die Planung nicht zu der den Interessen der PLA-
NUNGSINTERESSENTEN entsprechenden Beschlussfassung des Gemeinderats führen sollte.

III. Leistungen DER GEMEINDE

(1) Die amtsinternen Verfahrenskosten, von der Einleitung bis zur Verordnungsprüfung durch das
Amt. d. Oö. Landesregierung als Aufsichtsbehörde, werden von der Gemeinde Puchenau getr-
agen.

IV. SONSTIGE BESTIMMUNGEN

(1) Für Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung wird das für die Gemeinde Puchenau örtlich zustä-
ndige Gericht vereinbart.

V. BESCHLUSS DES GEMEINDERATS

Der Abschluss dieser Planungskosten-Vereinbarung erfolgt auf Grundlage des Grundsatzbeschlus-
ses des Gemeinderates vom 13.12.2023.

ANLAGE 1: Planentwurf, Grundstücke 1392/2 und 1392/5, KG Puchenau

Puchenau, am 08.11.2023 Der Bürgermeister:
iA Christian Endt

................................................................................................................................................

Puchenau, am .................... Christian Kaar



Gemeinderat 13.12.2023
Seite 79 von 84

Nachdem keineWortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hande-
rheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen

Berichterstatter: Geyrhofer
Antragsteller: Fellinger

Informationen zur Amtsleiterbestellung allgemein:

Zuständig für die Weiterbestellung des Amtsleiters ist der Gemeinderat. Die weitere Vorgehensw-
eise wird hiermit dem Gemeindevorstand zur Kenntnis gebracht.
Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen des Oö GDG ist eine Weiterbestellung nur befristet
möglich. Die erstmalige Bestellung ist für einen Zeitraum von mindesten zwei, höchstens fünf Jah-
ren auszusprechen. Im Anschluss sind Weiterbestellungen für die Dauer von jeweils fünf Jahren
vom Gemeinderat zu befristen.

Gesetzesgrundlage für die Weiterbestellung:
Gem § 12 GDG 2002 hat der Gemeinderat spätestens ein Jahr vor Ablauf der Bestelldauer
dem Amtsleiter schriftlich mitzuteilen,

a) dass er ab Ablauf der Bestelldauer für fünf Jahre mit dieser Funktion weiter betraut wird
oder

b) ein Gutachten des Personalbeirates zur Frage der Weiterbestellung eingeholt wird (bei
Nichtentsprechung des AL)

Anlassfall:
Herr Daniel Schnötzinger wurde mit Wirkung 01.01.2022 vom Gemeinderat zum Amtsleiter der
Gemeinde Puchenau bestellt. Diese Bestellung wurde befristet für drei Jahre ausgesprochen und
im Gemeinderat vom 24.03.2021 beschlossen. Ende der Bestellperiode ist somit der 31.12.2024.

In den vergangenen Jahren hat es keinerlei Beanstandungen in der Ausübung der Leitungsfunkton
durch AL Daniel Schnötzinger gegeben; vom Bürgermeister wird ihm in fachlicher und innerdiens-
tlicher Hinsicht ein ausgezeichnetes Zeugnis ausgestellt.

Der Zuständigkeit des Gemeinderates obliegt es nun, dem Amtsleiter bis spätestens 31.12.2023
mitzuteilen, dass er mit Ablauf der Bestelldauer für weitere fünf Jahre mit der Leitungsfunktion betr-
aut wird. Ende der geplanten fünfjährigen Bestelldauer wäre der 31.12.2029.

Aufgrund der Empfehlung des Gemeindevorstandes vom 27.11.2023 wird sohin der Antrag
gestellt, der Gemeinderat möge Herrn Daniel Schnötzinger per 01.01.2025 mit der Funktion
als Amtsleiter der Gemeinde Puchenau für weitere fünf Jahre betrauen. Von diesem Be-
schluss ist Herr Schnötzinger schriftlich in Kenntnis zu setzen.

Vzbgm. Fellinger stellt den Antrag offen mittels Handzeichen abzustimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen

GV Tischler und GR Gaisbauer merken an, dass künftig die Abstimmung über Postenbesetzu-
ngen geheim durchgeführt werden sollte.

In der Folge wird über die Weiterbestellung von AL Mag. Schnötzinger abgestimmt.

Beschluss: einstimmig angenommen

21. Weiterbestellung Amtsleiter - Beratung und Beschluss
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Berichterstatter und Antragsteller: Tischler

Antrag: Keine Genehmigung von Verkaufsständen für Feuerwerkskörper der Klasse F2
auf Gemeindegrund.

Die Verwendung von Feuerwerkskörpern/Silvesterknallern der Kategorie F2 (in Österreich die gängigste verkaufte Kateg-
orie) ist im Ortsgebiet ganzjährig verboten.
Der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister steht es frei, teilweise eine Ausnahme zu erlauben, aber nur, soweit keine
Gefährdung für Menschen, deren Eigentum, die öffentliche Sicherheit oder unzumutbare Lärmbelästigungen zu befürch-
ten sind.

Diese Ausnahme wird in Puchenau laut Auskunft der Gemeinde nicht erteilt, es gehen jedoch immer wieder Anfragen
bezüglich Genehmigung von Verkaufsständen für Feuerwerkskörper ein.

Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) schreibt zum Th-
ema Feuerwerk: (Quelle: https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/luft/feuerwerk.html)

„Durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern werden große Mengen an Feinstaub freigesetzt, der größte Teil davon in
der Silvesternacht. Luftgütemessungen zeigen, dass am ersten Tag des neuen Jahres die Luftbelastung mit gesundheit-
sgefährdendem Feinstaub vielerorts so hoch ist wie sonst an keinem anderen Tag im ganzen Jahr. Bei Verbrennungspr-
ozessen entstehen sehr kleine, sogenannte ultrafeine Partikel. Gerade durch Feuerwerke werden große Mengen dieser
gesundheitsschädlichen Ultrafeinstaubpartikel freigesetzt, die mit giftigen Metalloxiden beladen sind. Dazu kommen zu-
sätzliche Emissionen von verschiedenen klimawirksamen Treibhausgasen.“

Auswirkungen von Feuerwerken

Luftschadstoffbelastung

 Feinstaub (relevanteste Auswirkung)

 Schwefeldioxid  

 Metalle

Belastung von Boden und Gewässern

Feuerwerks(-reaktions)produkte gelangen in Böden und mitunter auch in stehende Gewässer.

Lärm

Nicht nur für Menschen bedeutet die Knallerei Stress. Auch Haus- und Wildtiere leiden.

Abfall

Abgebrannte Feuerwerkskörper verursachen jährlich erhebliche Mengen zusätzlichen Abfall.

Unfälle

Jedes Jahr kommt es zu schweren Unfällen mit Feuerwerkskörpern. Mitunter sind auch Unfälle mit tödlichem Ausgang zu

beklagen.

Sachschäden

Jedes Jahr werden in Österreich durch Feuerwerke Brände verursacht. Die Schadenssummen gehen bis in Millionen

Euro.

Antrag:

Gemeinden kommt eine wichtige Vorbild-Funktion zu. Als Signal nach außen beantrage ich keine Ge-

nehmigung von Verkaufsständen für Feuerwerkskörper der Klasse F2 auf öffentlichem Grund im Be-

sitz der Gemeinde zu erteilen.

Nachdem keine wesentlichen Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen
mittels Handerheben abstimmen.

Beschluss: 22 Ja-Stimmen

22. Auf Antrag von GV Tischler: Keine Genehmigung für Verkaufsstände von Feuer-
werkskörpern in der Gemeinde - Beratung und Beschluss
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2 Gegenstimmen (Auböck (ÖVP), Klemmer (SPÖ))

Berichterstatter: Fellinger
Antragsteller: Zwettler

Aufgrund des Verzichtes auf die Mitgliedschaft im Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität von
Frau Eveline Klein (SPÖ) ist eine Nachwahl seitens der SPÖ-Fraktion erforderlich.

Der entsprechende Wahlvorschlag liegt vor.

Gemäß § 33 Oö GemO sind die Bestimmungen über die Wahl der Mitglieder des Gemeindevorsta-
ndes sinngemäß anzuwenden, sofern der Gemeinderat nicht einstimmig einen anderen Wahlvor-
schlag beschließt.

Gemäß § 52 Oö GemO sind Wahlen grundsätzlich geheim durchzuführen, es sei denn der Gemei-
nderat beschließt einstimmig eine andere Art der Abstimmung.

GV Zwettler stellt den Antrag über die Wahl offen, mittels Handerheben abzustimmen.

Vzbgm. Fellinger lässt den gesamten Gemeinderat über den Antrag abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen

Fraktionswahl SPÖ

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität

Mitglied: Anna Zwettler (bisher Eveline Klein)

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende die SPÖ-Fraktion über den Antrag
offen mittels Handerheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen

23. Dringlichkeitsantrag SPÖ: Nachwahl im Ausschuss Klima, Umwelt und Mobilität
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 GR Zwettler A. erkundigt sich bezüglich der Verträge für die Strauchschnittentsorger.
Vzbgm. Fellinger informiert, dass beinahe alle Partner die Verträge unterzeichnet haben.
Herr Tischler wird sich noch um die Kamera kümmern.

 GR Allen-Stingeder verliest folgende Stellungnahme der SPÖ bezüglich SHV Budget-Vor-
anschlag

Im Anschluss ersucht GR Allen-Stingeder die ÖVP-Gemeinderäte sich für die Gemeinden
einzusetzen.
Aufgrund dessen, dass der Bürgermeister an der SHV-Vollversammlung teilgenommen hat,
gibt er in diesem Zusammenhang ein paar erklärende Worte zu dieser Thematik ab.

24. Allfälliges
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 ER Klemmer ersucht bei der Schneeräumung vor dem Spar darauf zu achten, dass zum
Überqueren der Straße für Personen mit Rollator zumindest eine Spur geräumt ist.

 GV Tischler spricht sich dafür aus, die zugewiesenen KIG-Mittel in Anspruch zu nehmen.
 Bgm. Geyrhofer sowie Vzbgm. Fellinger bedanken sich für die Zusammenarbeit im heu-

rigen Jahr und wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2024.

............................................................ ............................................................::
Vorsitzende(r) Schriftführer(in)

Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende(n) Verhandlungsschrift(en) in der
Sitzung vom ....................... keine / folgende Einwendungen erhoben wurden.

Puchenau, am .........................

Der Bürgermeister:

Friedrich Geyrhofer, MBA

............................................................ ............................................................
ÖVP Gemeinderat SPÖ Gemeinderat

............................................................ ............................................................
GRÜNE Gemeinderat FPÖ Gemeinderat

…………………………………………..
NEOS Gemeinderat


